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Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Der Ohmbachsee lädt Sie zu einem Besuch ein

Die Bürgerinnen und Bürger unserer Verbandsgemeinde und auch viele Gäste von au-
ßerhalb, nutzen den Ohmbachsee für einen Tagesausflug. Die am See vorbeiführenden
Wander- und Radwege laden die Besucher zur Freizeitgestaltung ein. Auf dem ca. 3,5 km
langen Rundwanderweg um den Ohmbachsee befindet sich ein Skulpturenpark, einige
frei zugängliche Grillplätze, ein Wasserspielplatz und auch einige Gastronomiebetriebe,
Wohnmobilstellplätze und ein Hotel mit Campingpark (beachten Sie coronabedingte
Schließungen). Sobald die Tretboote wieder ins Wasser gelassen werden können, star-
tet auch wieder die Tretbootsaison auf dem Ohmbachsee.
Der Ohmbachsee wurde 1975 angelegt und hat eine Wasserfläche von ca. 15 ha, ist 1,5
km lang und bis 300 Meter breit. Mit seiner großen Wasserfläche ist der Ohmbachsee die
größte zusammenhängende Wasserfläche der Westpfalz. Das Seeumland wurde als
Parklandschaft gestaltet.
Der zentrale Ohmbachsee ist Ausgangs- und Endpunkt eines gut erschlossenen Wander-
und Radfahrwegenetzes mit herrlichen Aussichtspunkten der Umgebung. Sie haben ei-

nen Anschluss an die Radwege „Glan-Blies-Radweg“, „Pfälzer Moortour“, der „Krisch-
route“ und dem „Ohmbachtal-Radweg“. Die Wanderwege „Ritter-Gerin-Weg“ und „Von-
der-Leyen-Weg“ führen auf ihrer Wegstrecke ebenfalls am Ohmbachsee entlang.
Wer einfach nur faulenzen möchte, dem bieten die Liegewiesen des Ohmbachsees schö-
ne Entspannungsmöglichkeiten.
Den Kindern steht ein großer Wasserspielplatz mit Rutsche zur Verfügung. An heißen Ta-
gen macht den Kleinen das Spielen und Matschen am Wasserspielplatz besonderen
Spaß. Die lange Rutsche macht den Spielplatz ebenfalls sehr attraktiv für die jungen Be-
sucher.
Das Angeln ist eine beliebte Freizeitaktivität am Ohmbachsee. Ein barrierefreier Angel-
steg wurde angelegt. Die Angelscheine (Tageskarten) sind im Bürgerbüro in Schönen-
berg-Kübelberg, Rathausstraße 8 erhältlich.
Der See wechselt, jetzt in der Frühlingszeit sein Aussehen. Nachdem über Winter für gut
ein halbes Jahr der See abgesenkt war, wird nun seit April wieder der Wasserstand ge-
füllt. Der Ohmbachsee dient als Regenrückhaltebecken. In den regenreichen Monaten
über Winter steht ein Rückhaltevolumen zur Verfügung. Somit werden durch den Ohm-
bachsee die Unterlieger an Glan und Nahe wesentlich entlastet, da der Abfluss in die
Gewässer reduziert und zeitverzögert weitergegeben wird. Der Normalzufluss wird dabei
aber immer durch Bauwerksöffnung und Schieberregelung kontinuierlich während des
gesamten Jahres an den Ohmbach weitergeleitet.
Bewundern Sie jetzt bei Ihrem Seespaziergang die Narzissenblüte und das frische Grün.
Wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Zeit am Ohmbachsee.

Ihre
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus sind im Internet auf
unserer Homepage unter der Adresse www.vgog.de abrufbar.

Bürgerbusse zum Impfzentrum
Telefon: 06381-424 450, Montag bis Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr

50. Jahrgang - 18. Woche -
8. Mai 2021
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- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst:
Zuständig ist der Bereitschaftsdienst-
zentrale im Westpfalzklinikum Kusel, I.
Flur 1, Tel.: 116 117.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Marktplatz 4: dienstags und frei-
tags ab 20.00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte (Tag und Nacht einsatzbe-
reit): DRK-Rettungswache Schönen-

berg-Kübelberg, Rathausstraße 8, Te-
lefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ
(0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbü-
ro’s der Verbandsgemeinde

Auskünfte z. Bedürftigkeit:
VG-Verwaltung, Herr Tobias Weber,
Tel.: 06373-504-201,
t.weber@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungs-
angebote für Senioren, Pflegebe-
dürftige und Familien, Unterstüt-
zung für Kranke, Genesende, Be-
hinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email: slb.landstuhl@diakonie-
pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Ambulanter Pflege- und
Betreuungsdienst
Inhaber W. Tremmel & M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16,
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr,
Tel. 06373/508641
Wir sind rund um die Uhr für Sie er-
reichbar.

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.
44., Frau Schmidt Kerstin.
Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Was-
serversorgung (Rohrbrüche, Un-
dichtigkeiten, Druckabfälle usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Un-
regelmäßigkeiten an öffentlichen
Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung, plötzliche Fahrbahnän-
derungen usw.) so rufen Sie für das
Gebiet der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal die Telefon-Nr. 0171
/ 5065303 an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Ent-
wässerung (Verstopfungen, Rück-
stau usw.) auf oder erkennen Sie
sonstige Unregelmäßigkeiten in Zu-
sammenhang mit der Abwasserbe-
seitigung oder an Gewässern (z.B.
Gewässerverschmutzungen, Öl-
spuren) so rufen Sie für den Bereich
der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse zum Impfzentrum
Telefon 06381 424 450
Montag bis Freitag
von 9.00 – 12.00 Uhr

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-Miesenbach und Landstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn, Tel.
06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der
Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

I M N O T F A L L
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Nachruf
Mit tiefer Trauer erfüllt uns der plötzliche Tod unseres Pfarrers,

Herrn Marcel Spitz,

der am 21.04.2021 verstorben ist.

Pfarrer Spitz kam 2019 an unsere Grundschule. Er unterstützte uns nicht nur wöchentlich im
evangelischen Religionsunterricht der dritten und vierten Klassen, sondern er brachte sich bei
allen Festen und Feiern mit ein und engagierte sich stets für unsere Schulgemeinschaft. Er war
Ansprechpartner für Groß und Klein, hatte stets ein offenes Ohr und stand uns mit seinem fachli-
chen Rat immer zur Seite. Den Kindern war er auch über seine Aktivitäten in der Schule hinaus
bekannt, nicht zuletzt aus ihrer eigenen Zeit in der protestantischen Kindertagesstätte in Wald-
mohr. Unseren Schülerinnen und Schülern begegnete er mit herzlicher Fürsorge, Hilfsbereit-
schaft und Humor.
Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit mit einem sehr lieben Menschen. Marcel wird uns fehlen.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Für die Grundschule Waldmohr
Sabrina Schäfer
Rektorin

Das Fundamt Schönenberg-Kübelberg
meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurden
eine Kinderuhr (Fundort: Kübelberg), ein Geld-
beutel (Fundort: Schönenberg) und verschiede-
ne Schlüssel (Fundort Schönenberg-Kübelberg
und Frohnhofen) als Fundsache gemeldet.

Wer Eigentumsansprüche geltend machen
kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro Schönen-
berg-Kübelberg der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal, Tel. 06373/504-210

Bekanntmachung
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Un-
terrichtung der Einwohner über die Ergebnisse
der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nicht-
öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse.
Der Haupt-, Finanz, Bau- & Umweltausschuss
Oberes Glantal hat in seiner Sitzung am
20.04.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Auftragsvergabe Lüftungsanlagen mit
Wärmerückgewinnung (Grundschulen
Glan-Münchweiler und Waldmohr);
Konzepterstellung durch ein Ingenieurbüro

Die Ingenieurleistungen zur Konzepterstellung
bzw. zur Erstellung der Zuwendungsunterlagen
für das Programm des Projektträgers Jülich wer-
den an das Ingenieurbüro CTI aus Rehweiler ver-
geben, wobei vorerst die Leistungsphasen 1
und 2 beauftragt werden (Stufenvertrag). Die
Kosten für die Ingenieurleistungen der Leis-
tungsphasen 1 und 2 beziffern sich für die

Grundschulen Waldmohr und Glan-Münchwei-
ler auf jeweils 3.710,93 Euro.

HRB Ohmbachsee Dammbauwerk; Vertiefte
Sicherheitsüberprüfung;
Vergabe an Ing.-Büro

Das Ing.-Büro Björnsen wird mit den Untersu-
chungen für die vertiefte Sicherheitsüberprü-
fung am Dammbauwerk des HRB Ohmbachsee
gemäß den Vorgaben der SGD-Süd zum Ange-
botspreis von 23.693,39 € brutto beauftragt.

Grundschule Breitenbach,
Sanierung der Außenfassaden

Die Baumaßnahme soll in den Sommerferien
2021 umgesetzt werden. Die Vergabe soll im
Rahmen einer freihändigen Vergabe erfolgen.
Im Haushalt 2021 sind die entsprechenden Mit-
tel einzuplanen. Der Bürgermeister wird, vorbe-
haltlich der haushaltsrechtlichen Beschluss-
fassung am 18.05.2021, ermächtigt den Auf-
trag an die günstigste Bieterin zu erteilen.

Neues aus dem Haupt-, Finanz, Bau- & Umweltausschuss Oberes Glantal

Das Fundamt Waldmohr
meldet:
Im Bürgerbüro Waldmohr wur-
de eine Smartphone (Fundort
Waldmohr, Nähe Sparkasse)
als Fundsache abgegeben.
Wer Eigentumsansprüche gel-

tend machen kann, meldetsich
bitte im Bürgerbüro Waldmohr
der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal, Tel.: 06373/504-220
oder -221.

Achtung!

Wegen der Feiertage im Mai/Juni wird

für die KW 19 (15.05.- 22.05.) der Redaktionsschluss auf
Mittwoch, den 05. Mai 2021, 14:00 Uhr,

für die KW 20 (22.05.-29.05.) auf
Mittwoch, den 12. Mai 2021, 16:00 Uhr,

für die KW 21 (29.05.-05.06.) auf
Mittwoch, den 26. Mai 2021, 14:00 Uhr,

und für die KW 22 (05.06.-12.06.) auf
Mittwoch, den 26. Mai 2021, 14:00 Uhr,

vorverlegt.

Wir bitten um Einhaltung der Redaktionsschlusszeit, da zu spät
eingehende Pressetexte leider nicht mehr berücksichtigt wer-
den können.

„Vorgezogener Redaktionsschluss für das
„Wochenblatt“
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Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Der Verbandsgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 13.10.2020
den Feststellungsbeschluss zur 1.
Teiländerung der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Verbands-
gemeinde Waldmohr gefasst. Der
Planbereich ist beigefügter Karte
zu entnehmen. Gem. § 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) wurden die
Planunterlagen der Unteren Lan-
desplanungsbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel zur Geneh-
migung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 07. Dezember
2020, Aktenzeichen 5/55/610-10
FNP-Waldmohr 1. TÄnd.GF-1, hat
die Untere Landesplanungsbehör-
de gem. § 6 Abs. 1 BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S.
1728), i.V.m. § 203 Abs. 3 BauGB
und § 1 der Landesverordnung
über die Zuständigkeiten nach
dem BauGB (BBauGZustV RP
2007) die 1. Teiländerung der Ge-
samtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr ge-
nehmigt. Die Genehmigungsertei-
lung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gege-
ben.
Die 1. Teiländerung der Gesamt-
fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Waldmohr, wird
mit der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft gesetzt und kann ab
sofort bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-
2.04, Rathausstraße 14 Wald-
mohr, zu den allgemeinen Dienst-
zeiten von montags bis mittwochs
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr, so-
wie donnerstags von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister

10558958_30_3
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Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Der Verbandsgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 13.10.2020
den Feststellungsbeschluss zur 1.
Teiländerung der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Verbands-
gemeinde Waldmohr gefasst. Der
Planbereich ist beigefügter Karte
zu entnehmen. Gem. § 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) wurden die
Planunterlagen der Unteren Lan-
desplanungsbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel zur Geneh-
migung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 07. Dezember
2020, Aktenzeichen 5/55/610-10
FNP-Waldmohr 1. TÄnd.GF-1, hat
die Untere Landesplanungsbehör-
de gem. § 6 Abs. 1 BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S.
1728), i.V.m. § 203 Abs. 3 BauGB
und § 1 der Landesverordnung
über die Zuständigkeiten nach
dem BauGB (BBauGZustV RP
2007) die 1. Teiländerung der Ge-
samtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr ge-
nehmigt. Die Genehmigungsertei-
lung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gege-
ben.
Die 1. Teiländerung der Gesamt-
fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Waldmohr, wird
mit der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft gesetzt und kann ab
sofort bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-
2.04, Rathausstraße 14 Wald-
mohr, zu den allgemeinen Dienst-
zeiten von montags bis mittwochs
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr, so-
wie donnerstags von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister



Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11.05.2021, um 19:00 Uhr, findet in der Turnhalle des IGS
Schönenberg-Kübelberg, St. Wendeler Straße 16, 66901 Schönenberg-Kübelberg
eine Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
statt. Während der gesamten Sitzung besteht Maskenpflicht.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 20 und 21 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Einwohnerfragestunde

(Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem
Bereich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschlä-
ge unterbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird
gebeten, die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich
bei Bürgermeister Christoph Lothschütz einzureichen.)

2. Pumpstation Glan-Münchweiler; Stromanschluss durch Pfalzwerke Netz
3. Ortsgemeinde Steinbach, Ausbau der Frutzweilerstraße; Auftragsvergabe

Kanal und Wasser
4. Information über eine getroffene Eilentscheidung (Wasserleitung Rem-

brandtstraße in Schönenberg-Kübelberg)
5. Stadt Waldmohr, Ausbau der Tal- und Bruchstraße
6. Sanierung der Sporthalle der Rothenfeldschule Waldmohr
7. Neubesetzung der Ausschüsse
8. Benennung von Vertreterinnen und Vertretern für die Verbandsversammlung

des Wasserzweckverbandes Ohmbachtal
9. Unterrichtung über Vergütungen aus Nebentätigkeiten und Ehrenämtern

gemäß § 119 LBG
10. LEADER Förderanträge

a) Gestaltungskonzept Ohmbachsee
b) Ausbildung zum Wanderführer

11. Vergabe Betreuungsvertrag Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
12. Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie Verwaltungsstandorte VG

Oberes Glantal; Vorstellung der Studien
13. Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr

Auftragsvergabe zur Beschaffung von vier Kleinlöschfahrzeugen (KLF) für die
Feuerwehren Gries, Börsborn, Ohmbach und Rehweiler

14. Einmalige Zuwendung des Landkreises an die Gemeinden und Gemeindever-
bände aufgrund des § 3a Abs. 1 Satz 1 Landesaufnahmegesetz zur Entlas-
tung bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Asyl-
begehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen (Integrationspauschale)
2020

15. KI3.0-Programm Grundschule Schönenberg-Kübelberg;
Sanierung des Schulhofes

16. KI3.0-Programm Grundschule Glan-Münchweiler;
Erneuerung von Fensterelementen und Dachverglasung

17. Antrag auf Förderung von Investitionen zum beschleunigten Infrastrukturaus-
bau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder;
Umgestaltung Essensausgabe / Mensa der Grundschule Glan-Münchweiler

18. Anfragen der Fraktionen
19. Informationen
nicht öffentlich
20. Grundstücksangelegenheiten
21. Vergleich in einem anhängigen Rechtsstreit

Schönenberg – Kübelberg, den 28. April 2021
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Bürgerbusse fahren im Mai wieder in ihren Verbandsgemeinden
Die drei Bürgerbus-Projekte im
Landkreis Kusel haben sich seit
Januar 2021 gemeinsam einer
wichtigen Aufgabe gestellt: allen
Personen, die zwar einen Impfter-
min bekommen haben aber selbst
keine Fahrgelegenheit zum zen-
tralen Impfzentrum in Kusel hat-
ten, wurde ein kostenloses Fahr-
angebot gemacht. Dieses Ange-
bot wurde von 400 Personen im
gesamten Kreisgebiet gerne ange-
nommen. Sowohl für die Erst- als
auch für die Wiederholungsimp-
fung holten die Bürgerbusse an
der Haustür ab und brachten die
Menschen nach dem Impfen wie-
der wohlbehalten zurück. Höhe-

punkt dieser Aktion war im März.
Mit einem guten Corona-Konzept
konnten allein in diesem Monat
180 Personen sicher befördert
werden. Die Zahlen gingen dann
im April auf 120 Personen zurück.
Für Mai sind noch 40 Fahrgäste re-
gistriert, für Juni zehn und im Juli
bisher acht.
Diese Entwicklung hat die Koordi-
natoren der drei Bürgerbus-Pro-
jekte in den Verbandsgemeinden
zusammen kommen lassen, um
über das weitere Vorgehen zu be-
raten. Man hat sich darauf ver-
ständigt, den zentralen Telefon-
dienst von Montag bis Freitag von
9 bis 12 Uhr noch bis zum 7. Mai

anzubieten. Dann, ab dem 10.
Mai, sind die Telefonzentralen in
den Verbandsgemeinden Oberes
Glantal und Lauterecken-Wolf-
stein wieder so besetzt, wie vor
der Impfaktion und dann auch
wieder unter den bekannten Tele-
fonnummern zu erreichen. Die Te-
lefonzentrale für die VG Kusel-Al-
tenglan wird ebenfalls nur noch
am Vortag des Fahrtags, also Mon-
tags und Mittwochs besetzt sein.
Ab diesem Zeitpunkt werden zu-
nächst Fahrten ausschließlich zu
den Hausärzten zum Impfen ange-
boten. Für jedes Bürgerbus-Pro-
jekt innerhalb der eigenen Ver-
bandsgemeinde. Und natürlich

werden die bereits gebuchten
Fahrten zum Impfzentrum nach
Kusel zuverlässig durchgeführt.
Je nachdem, wie sich die Infekti-
onslage im Landkreis dann weiter
entwickelt, kann das Fahrangebot
ausgeweitet werden. In einem
weiteren Schritt dann medizini-
sche Fahrten aller Art. Oder es
kann notwendig sein, den Fahr-
dienst wieder komplett einzustel-
len. Das wollen wir aber nicht hof-
fen. Die Busse fahren ab 10. Mai
dann Dienstag und Donnerstag
von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Zunächst allerdings nur Impffahr-
ten zum Hausarzt und die bereits
gebuchten Fahrten zum Impfzent-

rum nach Kusel.
Die Bürgerbusse der jeweiligen
Verbandsgemeinde sind ab 10.
Mai wie folgt erreichbar:
Verbandsgemeinde Oberes Glan-
tal : 06373-504-108 montags und
mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr.
Verbandsgemeinde Kusel-Alteng-
lan : 06381/6080-888 montags
und mittwochs von 14.00 bis
16.00 Uhr
Verbandsgemeinde Lauterecken-
Wolfstein : (L): 06382/994092-1
montags und mittwochs von
15:00-17:00 Uhr
(W): 06382/994092-2 montags und
mittwochs von 15:00-17:00 Uhr

Verkehrsraumeinschränkungen im
Gebiet der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Ort, Straße: Glan-Münchweiler, Ringstraße Höhe Hausnummer 36 (WASGAU)
Art der Sperrung: Vollständige Sperrung des Gesamtverkehrs
Zeitraum: 03.05.2021 – 28.05.2021
In der Zeit vom 03.05.2021 bis 28.05.2021 wird in Glan-Münchweiler auf Höhe des WASGAU-Marktes die
Straße vollständig gesperrt. Die Zufahrt zum WASGAU-Markt bleibt jedoch frei und ist von der Homburger
Straße kommend erreichbar.
Die offizielle Umleitungsstrecke erfolgt über Rehweiler und Quirnbach und wird ausgeschildert.
Bei Rückfragen steht Ihnen die Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeinde Oberes Glantal unter
06373/ 504-231 gerne zur Verfügung.

Bienenzuchtverein
Kohlbachtal

Nächster Online-Termin zu unse-
rer Imkerschulung ist am Montag,
den 10.05.2021 um 19:30 Uhr.
Thema wird sein: „Honigraum,
Schwarmverhinderung und Wis-
senswertes zur Wanderung in die
Tracht“. Leider können immer
noch keine persönlichen Treffen
im Bienenhaus stattfinden und
wir werden wieder ein Online-
Meeting abhalten. Dieses Format
hat sich mittlerweile pandemiebe-
dingt in unserer Schulung eta-
bliert. Auch die Vorstandssitzun-

gen finden zurzeit vor dem PC
statt, wie zuletzt am 27. April zur
Planung der weiteren Schulungs-
termine. Darüber hinaus wurde
schon ein weiterer Online-Termin
für einen Vortrag über Honig auf
Dienstag, den 25.05.2021 festge-
legt, weitere Infos dazu folgen
noch.
Kontakt: Info@bienenzuchtver-
ein-kohlbachtal.de oder Tel.
0151-20265055. Weitere Infos:
www.bienenzuchtverein-kohl-
bachtal.de

Die Imkerschulung 2021 geht weiter

Aktuelle Nachrichten aus der Verbandsgemeinde:
wochenblatt-reporter.de/wochenblatt-oberes-glantal Senden Sie Ihre Beiträge für das Amtsblatt an:

wochenblatt@vgog.de
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LEADER AUFRUF
Unter dem Motto
„Gemeinsam
neue Wege ge-
hen“ stellt die
LAG Westrich-
Glantal
632.539,03 Euro
zur Förderung
von LEADER-Pro-

Jetzt für LEADER-Förderung bewerben!

jekten zur Verfü-
gung. Gemein-
sam mit den
Menschen vor Ort
soll die Region

weiterentwickelt
werden. Dazu brauchen die Region Ihre
Ideen, Ihr Know-how und Ihr Engagement
für neue Projekte! Projektträger können ne-
ben Kommunen, Vereinen und Verbänden
auch Privatpersonen und Unternehmen
sein. Die Fördersätze betragen dabei je
nach Rechtsform des Trägers, dem Innova-
tionsgehalt und regionalen Nutzen des ge-
planten Projekts zwischen 30 und 75 Pro-
zent. Entscheidend für die Auswahl einer
Projektidee ist, wie gut sie die Region vo-
ranbringt und die Umsetzung der Lokalen
Entwicklungsstrategie (LILE) unterstützt.
Gefördert werden Vorhaben, die die drei
Handlungsfelder bedienen: „Nachhaltiges
Wirtschaften vor Ort“, „Leben in zukunfts-
fähigen Gemeinden“ und „Naturnahe Erho-
lung aktiv gestalten“. Bis zum 18.06.2021
können Projektideen eingereicht werden!
Alle Interessierten sind aufgerufen, ihre
Vorschläge in Form einer Projektskizze bei
der LAG Westrich-Glantal einzureichen.
Die Region freut sich auf Ihre Ideen!
Themenbereiche:
Zur Umsetzung der LILE ist es vorgesehen,
dass Vorhaben die drei Handlungsfelder
der LILE bedienen. Diese sind aus den Ziel-
erreichungstabellen in der LILE von Seite
33 bis 47 ersichtlich. In diesem Sinne kön-
nen im Rahmen des 9. Projektaufrufs Vor-
haben zu den folgenden Handlungsfeldern
eingereicht werden:

• Nachhaltiges Wirtschaften vor Ort
• Leben in zukunftsfähigen Gemeinden
• Naturnahe Erholung aktiv gestalten
Auswahlkriterien:
Der Vorstand des LAG Westrich-Glantal e.V.
stellt das Entscheidungsgremium dar, das
über die Förderwürdigkeit aller eingereich-
ten Projekte entscheidet. Durch die Verfü-
gung über öffentliche Gelder ist er einer
transparenten Auswahl der Vorhaben an-
hand einer Checkliste verpflichtet. Diese
Checkliste ist veröffentlicht und auf der Web-
site der LAG Westrich-Glantal einsehbar oder
kann beim Regionalmanagement angefragt
werden. Wir möchten bereits im Vorfeld da-
rauf hinweisen, dass im Projektaufruf ausge-
wählte Projekte innerhalb eines halben Jah-
res nach der Entscheidungssitzung einen För-
derantrag stellen müssen. Geht in diesem
Zeitraum kein Förderantrag inkl. aller Anlagen
bei der Bewilligungsbehörde (ADD) ein, kön-
nen keine Mittel aus diesem Aufruf in An-
spruch genommen werden. Eine Verlänge-
rung der Auswahlentscheidung durch der
LAG-Vorstand ist möglich. Nach Ablauf der
Frist kann das Projekt erneut bei einem fol-
genden Projektaufruf eingereicht werden.
Ansprechpartner/in für Rückfragen:
Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um
LEADER, die Projektkonzeption, -förderung
und -abwicklung ist die LEADER-Regional-
managerin Anne-Marie Kilpert (Tel.:
06302/9239-16, EMail: anne-marie.kil-
pert@entra.de). Das Regionalmanagement
ist werktags zwischen 09:00 und 16:00 Uhr
und nach Vereinbarung erreichbar.
Der LAG Westrich-Glantal e.V. bittet um Be-
achtung, dass nur vollständig und korrekt
ausgefüllte Projektsteckbriefe inklusive al-
ler nötigen Anlagen in die Projektauswahl
einbezogen werden können!
Weitere Informationen:
Weitere wichtige Informationen, die den
Projektträger bei der Einreichung seines
Projektsteckbriefs unterstützen, sind auf
der Website www.westrich-glantal.de der
LAG Westrich-Glantal zu finden.

Schüler und Schülerinnen der Integrierten Gesamtschule
Schönenberg-Kübelberg / Waldmohr spenden an den
Ambulanten Hospiz- und Palliativdienst Westrich
SchülerInnen verschiedener Jahrgänge der IGS Schönenberg-Kü-
belberg / Waldmohr haben 370 Euro für den AHPB Westrich ge-
sammelt. Coronabedingt konnte diese Spende bis heute leider
nicht persönlich überreicht werden. Da die Zeitspanne zwischen
der Weihnachtsfeier und heute immer größer wurde, beschloss
die Schule, die Summe zu überweisen. Die Summe stammt aus
der Weihnachtsaktion 2019, die im unter dem Motto „Engel“
stand und von der Schülerschaft gemeinsam mit den Lehrern in-
itiiert wurde. Dabei hatten sich die SchülerInnen im Vorfeld fol-
gende Gedanken gemacht: Was sind Engel? Was bedeuten sie?
Wer kann im Leben ein Engel für mich sein? Daraus entstanden
kurze Bühnensequenzen der Gruppe „Darstellendes Spiel“, wel-
che die Engel-Thematik aufgriffen sowie wunderschöne, selbst-
gestaltete, künstlerische Bilder, die zum Verkauf standen. Ge-
meinsam wurde entschieden, dass die Einnahmen der Weih-
nachtsfeier dem Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungs-
dienst in Kusel zukommen sollten und so kam der Kontakt zu den
MitarbeiterInnen zustande. „Es ist wunderbar, ganz unverhofft
beschenkt zu werden und es ist schön, dass unsere Arbeit auf die-
se Weise wertgeschätzt wird.“ freuen sich die MitarbeiterInnen
des Hospiz- und Palliativberatungsdienstes, „Eine große Zusage
an uns und ein herzliches Dankeschön dafür!“
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Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Oberes Glantal ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Klimaschutzmanager (m/w/d)
befristet für die Dauer von zwei Jahren

in Vollzeit zu besetzen. Die Ausschreibung erfolgt un-
ter dem Vorbehalt der positiven Entscheidung über
den Zuschussantrag nach dem Programm „Richtlinie
zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommu-
nalen Umfeld – Kommunalrichtlinie“ des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit.
Das Gebiet der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
umfasst 22 Ortsgemeinden und eine Stadt mit insge-
samt ca. 29.000 Einwohnern. Wir sind eine bürgerna-
he, moderne Kommunalverwaltung und verstärken
unser Personal.

Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende
Tätigkeiten
•Erstellung und Umsetzung eines integrierten Klima-

schutzkonzeptes
• fachliche und organisatorische Unterstützung bei

der Vorbereitung, Planung und Umsetzung einzelner
Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

• Sensibilisierung, Mobilisierung und Koordination
von privaten, gewerblichen und kommunalen Akteu-
ren im Handlungsfeld Klimaschutz

•Entwicklung und Umsetzung von Finanzierungsmo-
dellen (z.B. Fördergelder, Sponsoring, Kooperatio-
nen) für Umwelt- und Klimaschutzprojekte

•Berichterstattung in politischen Gremien
•Integration des Klimaschutzes in Verwaltungsabläufe

•Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema
Klimaschutz und energierelevanten Themen

•Netzwerkarbeit im Bereich Klimaschutz

Wir erwarten von Ihnen
•ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Ener-

gie- und Umwelttechnik, Klimaschutz, Bautechnik
oder eine vergleichbare Qualifikation mit Schwer-
punkt in den Bereichen Klimaschutz, Klimawandel
und Umweltmanagement oder eine gleichwertige Be-
rufserfahrung in den vorgenannten Bereichen

• fundiertes Wissen in den Bereichen Klimaschutz, Er-
neuerbare Energien und Energieeffizienz

•Fähigkeit zu selbstständiger und konzeptioneller Ar-
beit, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft

•Organisations-, Moderations-, Verhandlungs- und
Kommunikationsgeschick

•Überzeugungskraft und Sicherheit bei Präsentationen
•Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Leistungsbereit-

schaft, Flexibilität und Teamfähigkeit
• sicherer Umgang in MS-Office-Anwendungen
• Serviceorientierter Umgang mit Bürger*innen sowie

die Bereitschaft, Termine auch außerhalb der übli-
chen Dienstzeit wahrzunehmen (z.B. Teilnahme an
Sitzungen der gemeindlichen Gremien und/oder
Projekten außerhalb der Arbeitszeit),

•Fahrerlaubnis der Klasse B.

Wir bieten
•eine auf zwei Jahre befristete Vollzeitstelle in einem

interessanten und anspruchsvollen Aufgabenge-
biet. Eine Verlängerung um weitere drei Jahre ist
nicht ausgeschlossen.

•Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

•bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen
eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD-VKA) nach Entgeltgruppe 10

• gleitende Arbeitszeit sowie die üblichen Sozialleis-
tungen des öffentlichen Dienstes.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher
Eignung unter Beachtung aller Umstände des Einzel-
falls bevorzugt berücksichtigt.

Haben Sie Interesse?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung unter Beifü-
gung der üblichen Unterlagen bis spätestens
30. Mai 2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 - Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung
der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht erfol-
gen. Wir bitten daher keine Originale und keine Be-
werbungsmappen oder Folien einzureichen. Die Ver-
arbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten
richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesda-
tenschutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und
Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, im April 2021
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht
für die Schulmensa der Grundschule in Schö-
nenberg-Kübelberg ab dem neuen Schuljahr
2021/2022 eine zuverlässige

Küchenkraft (m/w/d)
(Teilzeit, unbefristet)

Ihre Aufgaben sind:
Annahme und Kontrolle der Mittagessenliefe-
rung (z.B. Temperaturmessung) und Verteilung
der Mittagessen unter Einhaltung der Hygiene-
vorgaben sowie alle damit zusammenhängen-
den Aufräum-, Spül- und Reinigungsarbeiten.

Wir wünschen uns eine engagierte Persönlich-
keit mit Ordnungssinn und strukturierter,
selbständiger Arbeitsweise. Wünschenswerter-
weise verfügen Sie bereits über eine Infektions-
schutzbelehrung sowie Kenntnisse in Lebens-
mittelhygiene; einen entsprechenden Nach-
weis bitten wir Ihrer Bewerbung beizufügen.

Die Beschäftigung erfolgt in Teilzeit mit durch-
schnittlich 10 Wochenstunden und unbefristet.
Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Be-
stimmungen des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öf-
fentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei ent-

sprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Beifü-
gung der üblichen Unterlagen bis zum
31.05.2021 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevor-
zugt im PDF-Format)

Hinweise:
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung
der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht
erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und
keine Bewerbungsmappen oder Folien einzurei-
chen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem
Landesdaten-schutzgesetz. Bewerbungs-, Vor-
stellungs- und Reisekosten werden nicht erstat-
tet.

Schönenberg-Kübelberg, 29.04.2021
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Obe-
res Glantal bietet für das
Schuljahr 2021/2022 ein

Jahrespraktikum

zum Erwerb der Fachhoch-
schulreife im Bereich Wirt-
schaft und Verwaltung an.

Neben einem guten Schulab-
schluss erwarten wir von den
Bewerberinnen und Bewer-
bern ein ausgeprägtes Interes-
se an den Aufgaben einer Kom-
munalverwaltung, gutes
schriftliches und mündliches
Ausdrucksvermögen sowie gu-
te Umgangsformen. Ferner er-
warten wir Freude am Umgang
mit dem Bürger, Teamfähig-
keit, Engagement, Verantwor-
tungsbewusstsein und Zuver-
lässigkeit.

Bitte richten Sie Ihre Bewer-
bung unter Beifügung der übli-
chen Unterlagen bis zum
31.05.2021 an:
Verbandsgemeindeverwal-
tung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg

oder per Email an bewer-
bung@vgog.de

Schwerbehinderte Menschen
werden bei entsprechender
Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.
Bei Rückfragen steht Ihnen die
Verbandsgemeindeverwal-
tung, Frau Kattler, Tel.
06373/504-121, gerne zur
Verfügung.

Hinweise: Aus Kostengründen
kann eine Rücksendung der
Bewerbungsunterlagen grund-
sätzlich nicht erfolgen. Wir bit-
ten daher keine Originale und
keine Bewerbungsmappen
oder Folien einzureichen. Die
Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten richtet sich
nach der EU-DSGVO und dem
Landesdatenschutzgesetz.
Bewerbungs-, Vorstellungs-
und Reisekosten werden nicht
erstattet.

Schönenberg-Kübelberg,
im Mai 2021
Verbandsgemeindeverwal-
tung Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Lesen Sie das Amtsblatt online:
www.wochenblatt-reporter.de/amtsblatt

Schalten Sie eine Anzeige!
Melden Sie sich bei uns unter 06381 86 22,

anz-kus@suewe.de
www.wochenblatt-reporter.de
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Börsborn

Flyer für den Glockenturm Börsborn
Seit 2015 befindet sich in dem
denkmalgeschützten Börsborner
Glockenturm auf zwei Geschossen
eine Ausstellung über regionalhis-
torische Themen. Auf Geschichts-
tafeln wird über das Grafenge-
schlecht von der Leyen, Gräfin Ma-
rianne von der Leyen (die Stifterin
des Gebäudes), das Amt (Glan-)
Münchweiler, die Ortsgeschichte
und die Geschichte des Gebäudes
informiert.
Der Turm ist auch Bestandteil des
Börsborner Wanderwegenetzes
mit den drei Rundwanderwegen
„Glockenturmweg“, „Muhleichen-
weg“ und „Von-der-Leyen-Weg“.
Darüber hinaus liegt er direkt an
dem Themenwanderweg „Jüdi-
sche Kultur“ (Begehbares Ge-
schichtsbuch der Verbandsge-
meinde Oberes Glantal).
Die Ortsgemeinde Börsborn hat
jetzt einen Flyer zu dem histori-

schen Gebäude aufgelegt, der
u.a. Ausführungen zur Turmstifte-
rin, die Baustruktur des Gebäu-
des, die Glocke und ihr Funktion
macht.
Sofern es die Corona-Vorschriften
zulassen, ist der Turm von März
bis Oktober an Sonn- und Feierta-
gen von 9 – 18 Uhr und nach Ver-
einbarung geöffnet. Von Novem-
ber bis Februar kann er ebenfalls
nach Voranmeldung besichtigt
werden. Der Flyer kann bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Obe-
res Glantal, Rathausstraße 8,
66901 Schönenberg-Kübelberg
(Telefon: 06373-5040 – E-Mail:
Poststelle@vgog.de) bezogen
oder aus dem Flyerkasten am
Turmeingang entnommen wer-
den. Nähere Informationen auch
unter www.vgog.de/vg_obe-
res_glantal/Tourismus und
www.börsborn.de.

Altenkirchen

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 11.05.2021, um 18:00 Uhr, findet, unter Ein-
haltung der Abstands- und Hygieneregeln eine Sitzung des
Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Altenkirchen statt. Treff-
punkt ist am Friedhof.
Ab Tagesordnungspunkt 2 wird die Sitzung im Prot. Jugend-
heim, Im Staßweiler 2, 66903 Altenkirchen fortgeführt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Erneuerung Gehwege alter Friedhofsteil
2. Beratungsleistungen - IMS
3. Straßenschlussvermessung „Neuer Weg“
4. Parken Breitenbacher Straße;

Ausweisung von Halteverbotszonen
5. Beschluss der Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Bei-

träge der Ortsgemeinde Altenkirchen
6. Beschluss des Gemeindeanteils (§ 5 der Ausbaubeitrags-

satzung wiederkehrende Beiträge der Ortsgemeinde Alten-
kirchen)

Hinweis:
Während der gesamten Sitzung besteht Maskenpflicht!
Beschränkung der Teilnehmerzahl
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gemäß
§ 35 Abs. I GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, aus
Gründen des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Inter-
essen Einzelner, die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus
Gründen des Gesundheitsschutzes können jedoch aufgrund
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapa-
zitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um die
notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern gewährleis-
ten zu können, ist die Besucherzahl daher begrenzt.

Altenkirchen, den 26. April 2021
gez. Manfred Geis, Ortsbürgermeister

Dittweiler

Bekanntmachung
Am Montag, den 10.05.2021, um 19:00 Uhr,
findet im Saal des Bürgerhauses, Schmittwei-
lerstraße 12, 66903 Dittweiler, unter Einhal-
tung der Abstands- und Hygieneregeln, eine Sit-
zung des Kindergartenausschusses der Ortsge-
meinde Dittweiler statt.

Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesord-
nungspunktes 4 – öffentlich.

Tagesordnung:

öffentlich
1. Kita-Zukunftsgesetz
2. Umbau Kindergarten Blütenzauber
3. Informationen

nicht öffentlich
4. Personalangelegenheiten

Hinweis:
Während der gesamten Sitzung besteht Mas-
kenpflicht!
Beschränkung der Teilnehmerzahl
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, so-
fern nicht gemäß § 35 Abs. I GemO aufgrund
einer gesetzlichen Vorgabe, aus Gründen des
Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Inter-
essen Einzelner, die Nichtöffentlichkeit vorge-
sehen ist. Aus Gründen des Gesundheitsschut-
zes können jedoch aufgrund der aktuellen Coro-
na-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitä-
ten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt
werden. Um die notwendigen Abstände zwi-
schen den Teilnehmern gewährleisten zu kön-
nen, ist die Besucherzahl daher begrenzt.

Dittweiler, den 27. April 2021
gez. Winfried Karl Cloß, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Dittweiler für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8,
Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.06 bis zur Be-
schlussfassung durch den Gemeinderat zur Einsichtnahme
aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Dittweiler haben
die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntma-
chung, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung mit dem
Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 einzureichen. Die
Vorschläge sind schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung einzureichen.

Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um eine telefoni-
sche Terminvereinbarung unter 06373/504-157.

Breitenbach

So feiern die Kita-Kinder in
Breitenbach Ostern
Auf vieles mussten die Kinder auch dieses Jahr zu Os-
tern verzichten. Doch im Kindergarten Breitenbach
wurden kleine Ostergeschenke trotzdem gesucht,
und es wurde auch lecker zusammen gefrühstückt,
nachdem wir die Ostergeschichte gehört hatten.
Auch dieses Jahr hieß es: Köstlich soll es sein, wenn
im Kindergarten Breitenbach Ostern gefeiert wird.
Und deshalb gab es für alle Kinder der Einrichtung
am Dienstag den 06. April nicht nur Osternester, die
auf dem Kitagelände versteckt und gesucht wurden.
Am Morgen wurde sich erst mal gestärkt. Die Mäd-
chen und Jungen der Regenbogen-, Wolken- und
Schmetterlingsgruppegruppe schlemmten am ge-
deckten Tisch. Trotz Corona ließen wir uns nehmen,
den Kindern eine schöne Osterfeier zu bereiten.

Sie erhalten das Amtsblatt

nicht regelmäßig?

Melden Sie sich bei uns unter 0621 572498-40
wochenblatt-reporter.de/zustellung
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Wegen COVID-19 Inzidenzwerten abgesagt!

Die Jagdgenossenschaft Dunzweiler hält am Donners-
tag, den 20.05.2021 um 19.00 Uhr, im Saal der kath.
Unterkirche, Am Kirchberg, 66916 Dunzweiler eine
Versammlung der Jagdgenossen ab, zu der hiermit
eingeladen wird.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht für das Jagdjahr 2019 und

Jagdjahr 2020
2. Kassenbericht für das Jagdjahr 2019 und

Jagdjahr 2020
3. Entlastung des Vorstandes für das Jagdjahr

2019 und Jagdjahr 2020

4. Entscheidung über den Antrag auf Minde-
rung der Jagdpacht

5. Kostenübernahme für Jagdabsper-
rungen/Klapppfosten an den Feldwegen

6. Rücklagenausschüttung an den Feldwege-
haushalt der Ortsgemeinde

7. Verschiedenes
Das Grundflächenverzeichnis, aus dem sich das Stimm-
recht ableitet, liegt bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Oberes Glantal, Rathausstraße 8 in Schönenberg-
Kübelberg Zimmer S2-2.10 während der allgemeinen
Dienststunden zur Einsichtnahme aus. Zur Stimmabga-
be sind nur die im Grundflächenverzeichnis aufgeführ-

Bekanntmachung
Vollzug des Bundesjagdgesetzes (BJG)

ten Grundstückseigentümer berechtigt. Sie können sich
durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.
Auf Grund der aktuellen Corona-Bekämpfungsverord-
nung Rheinland-Pfalz bitten wir Sie Ihre Teilnahme
an der Jagdgenossenschaftsversammlung telefo-
nisch unter 06373/504-160 anzumelden. Der Jagd-
vorstand wird dahingehend die räumliche Sitzvertei-
lung gestalten.
Bitte beachten Sie, dass innerhalb des Gebäudes bis
zur Ihrem Sitzplatz ein Mundschutz zu tragen ist.

Für die Jagdgenossenschaft
gez. Volker Korst, Jagdvorsteher

Dunzweiler

Frohnhofen

Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde
Frohnhofen hat aufgrund des §24 der
Gemeindeordnung für das Land Rhein-
land-Pfalz in der Fassung vom 31. Janu-
ar 1994 (GemO) und des §25 Abs.1 Nr.2
Baugesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.September
2004 (BauGB) in den jeweils gültigen
Fassungen in seiner Sitzung am
29.04.2021 folgende

Satzung
über das besondere Vorkaufsrecht

(Vorkaufsrechtssatzung)
gemäß § 25 Abs.1 Nr. 2 BauGB

für einen Teilbereich des geplanten Be-
bauungsplangebietes „Ortskern“ in der
Ortsgemeinde Frohnhofen beschlossen.

§ 1 Zweck der Satzung
(1)Der ortsgestalterisch „sensible“ Orts-
kernbereich ist durch verschiedene Fehl-
entwicklungen, wie eine großmaßstäbli-
che und dorfuntypische Bebauung, Leer-
stände etc. zum städtebaulichen Prob-
lembereich geworden. Weil die Ortsge-
meinde bisher keine Möglichkeit hatte
hier planend und steuernd tätig zu wer-
den hat der Ortsgemeinderat Frohnhofen
in seiner Sitzung vom 29.04.2021 einen
Beschluss zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Ortskern“ Ortsgemeinde
Frohnhofen, gefasst.
Im Geltungsbereich dieses künftigen
Bebauungsplanes zieht die Ortsge-
meinde zur Sicherung einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung städte-
bauliche Maßnahmen in Betracht.
(2)Ziel der Ortsgemeinde Frohnhofen
ist es bereits in einer frühen Planungs-
phase die geordnete städtebauliche
Entwicklung sicherzustellen. Die Vor-
kaufsrechtssatzung dient als Mittel zur
Sicherung der in Betracht gezogenen
städtebaulichen Maßnahmen.
(3)Zur Sicherung einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung in dem in § 2
dieser Satzung bezeichneten Gebiet er-
lässt die Ortsgemeinde Frohnhofen die-
se Satzung zur Ausübung des besonde-
ren Vorkaufsrechts gemäß § 25 Abs.1
Nr. 2 BauGB an bebauten und unbebau-
ten Grundstücken.

§ 2 Geltungsbereich

(1)Der Geltungsbereich dieser Satzung
über das besondere Vorkaufsrecht (Vor-
kaufsrechtssatzung) gemäß § 25 Abs.1
Nr.2 BauGB umfasst folgende Flurstü-
cke in der Gemarkung Frohnhofen :
Gemarkung Frohnhofen Flst.Nrn. 2316,
2319, 2340, 2372, 2373, 2374,
2377/2, 2377/3, 2377/4, 2378, 2379,
2455, 2456, 2457, 2458/1, 2458/2,
2460, 2461, 2462, 2463/1, 2464/1,
2465/1, 2465/3,2465/4, 2466, 2468,
2479/1, 2490 und Teile von Flst.Nrn.
2306, 2307, 2313, 2317, 2358,
2361/1, 2376, 2459, 2470, 2475, 2479
(2) Der räumliche Geltungsbereich der
Satzung kann dem in Anlage C zur Sat-
zung abgedruckten Lageplan entnom-
men werden. Dieser Lageplan ist Be-
standteil der Satzung.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Ausfertigung
Frohnhofen, den 30.04.2021
Thomas Weyrich, Ortsbürgermeister

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 der Gemein-
deordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes oder auf Grund dieses Ge-
setzes zustande gekommen sind, gel-
ten ein Jahr nach der Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffent-

lichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung, die Ausfertigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten

Frist die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschriften gegenüber der Ge-
meindeverwaltung unter Bezeich-

Satzung über das besondere Vorkaufsrecht der Ortsgemeinde Frohnhofen vom 29.04.2021

nung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2
Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Frohnhofen, den 08.05.21
gez. Thomas Weyrich
Ortsbürgermeister

Diese Bekanntmachung wird aufgrund § 27 a
VwVfG auch auf der Homepage der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal unter
vgog.de/bekanntmachungen veröffentlicht.
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Öffentliche
Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Frohnhofen hat in seiner Sitzung am
29.04.2021 folgenden Beschluss zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Ortskern gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
gefasst, der hiermit bekannt gemacht wird.
Der betroffene Planbereich ist der Kartendarstellung zu entnehmen.
Der Ortsgemeinderat Frohnhofen fasst gemäß § 2 Abs.1 BauGB
den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Ortskern“.
Der Geltungsbereich ist dem beigefügten Lageplan zu entneh-
men (Anlage A).

Frohnhofen, den 08.05.2021
gez. Weyrich, Ortsbürgermeister

Diese Bekanntmachung wird aufgrund § 27 a VwVfG auch auf
der Homepage der Verbandsgemeinde Oberes Glantal unter
www.vgog.de/bekanntmachungen
veröffentlich.

Öffentliche Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Frohn-
hofen hat aufgrund des § 24 der Gemeindeord-
nung für das Land Rheinland-Pfalz in der Fas-
sung vom 31. Januar 1994 (GemO) und den §§
14 und 16 Baugesetzbuch in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.September 2004
(BauGB) in den jeweils gültigen Fassungen in
seiner Sitzung am 29.04.2021 folgende

Satzung
über die Veränderungssperre gemäß den §§ 14
und 16 BauGB für den Geltungsbereich des auf-
zustellenden Bebauungsplanes „Ortskern“ der

Ortsgemeinde Frohnhofen
beschlossen.

§ 1 Sinn und Zweck
Die Satzung dient dem Zweck die Planungen für
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes
„Ortskern“ Ortsgemeinde Frohnhofen zu sichern.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Satzung über die Ver-
änderungssperre gemäß den §§ 14 und 16
BauGB umfasst folgende Flurstücke in der Ge-
markung Frohnhofen:
Gemarkung Frohnhofen Flst.Nrn. 2296,
2297/1, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304,
2316, 2319, 2340, 2372, 2373, 2374, 2377/2,
2377/3, 2377/4, 2378, 2379, 2455, 2456,
2457, 2458/1, 2458/2, 2460, 2461, 2462,
2463/1, 2464/1, 2465/1, 2465/3,2465/4,
2466, 2468, 2479/1, 2490 und Teile von
Flst.Nrn. 2306, 2307, 2313, 2317, 2358,
2361/1, 2376, 2459, 2470, 2475, 2479
Der Geltungsbereich der Satzung ist identisch
mit Geltungsbereich für den aufzustellenden
Bebauungsplan „Ortskern“ Ortsgemeinde
Frohnhofen und kann dem in Anlage B abge-
druckten Lageplan entnommen werden. Dieser
Lageplan ist Bestandteil der Satzung.

§ 3 Inhalt und Rechtswirkungen
der Veränderungssperre

(1) Im räumlichen Geltungsbereich entspre-
chend § 2 dieser Satzung dürfen:
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-
seitigt werden.
2. Erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.
(2) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Ver-
änderungssperre baurechtlich genehmigt wor-
den sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kennt-
nis erlangt hat und mit deren Ausführung vor
dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hät-
te begonnen werden dürfen, sowie Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher
ausgeübten Nutzung werden von der Verände-
rungssperre nicht berührt.
(3) In Anwendungvon § 14 Abs. 2 BauGB kannvon
der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelas-
sen werden, wenn keine überwiegenden öffentli-
chen Belange entgegenstehen. Die Entscheidung
hierüber trifft die Baugenehmigungsbehörde im
Einvernehmen mit der Ortsgemeinde.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Ausfertigung
Frohnhofen, den 30.04.2021
Thomas Weyrich, Ortsbürgermeister

Die Satzung über die Veränderungssperre liegt
ab sofort bei der Verbandsgemeindeverwal-

tung Oberes Glantal, Gebäude Waldmohr, Rat-
hausstr. 14, Zimmer Nr. W1-2.04, auf unbe-
grenzte Zeit zur Einsichtnahme aus. Jedermann
hat das Recht, während der allgemeinen Dienst-
stunden Einsicht zu nehmen und über den In-
halt Auskunft zu verlangen. Mit der Bekanntma-
chung wird die Satzung rechtsverbindlich.

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB
beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Hinweis
gem. § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die
Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
oder jemand die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschriften gegenüber der Gemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.

Frohnhofen, den 08.05.2021
gez. Thomas Weyrich, Ortsbürgermeister

Diese Bekanntmachung wird aufgrund § 27 a
VwVfG auch auf der Homepage der Verbandsge-
meinde Oberes Glantal unter www.vgog.de/be-
kanntmachungen veröffentlicht.

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

Aktuelle Nachrichten
aus der Verbandsgemeinde:

wochenblatt-reporter.de/
wochenblatt-oberes-glantal
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Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Frohnhofen
hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für das
Land Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar
1994 (GemO) und des § 25 Abs.1 Nr.2 Baugesetzbuch
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.Septem-
ber 2004 (BauGB) in den jeweils gültigen Fassungen
in seiner Sitzung am 29.04.2021 folgende

Erste Satzung
zur Änderung der Satzung

über das besondere Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1
Nr. 2 BauGB (Vorkaufsrechtssatzung) an den Grund-
stücken in der Ortslage Frohnhofen, Gewanne „In den
Mühlwiesen“ und „In der Klause“ sowie im Bereich
westlich des Gemeindepfades zwischen der L 352
und der L 354 (ausgefertigt am 08.Juli 1988)
beschlossen.

§ 1 Zweck der Satzungsänderung
(1)Der Ortsgemeinderat Frohnhofen hat in seiner Sit-
zung vom 17.09.2020 ein fortgeschriebenes Dorfer-
neuerungskonzept verabschiedet, das als Leitlinie für
die zukünftige Dorfentwicklung und als Grundlage für
zukünftig durchzuführende kommunale und private
Einzelvorhaben und Maßnahmen im Rahmen der
Dorferneuerung dient.
Im Rahmen dieses Konzeptes wurden außerhalb der
vorgenannten Vorkaufsrechtssatzung Bereiche mit
städtebaulichen Missständen, zum Beispiel Leer-
stände und drohende Leerstände, gravierende Bau-
mängel an Gebäuden, ungenutzte innerörtliche Bau-
landpotentiale und unvorteilhafte Grundstückszu-
schnitte mit nur unwirtschaftlicher Bebaubaubarkeit,
identifiziert. Hier bedarf es städtebaulicher Maßnah-
men, beispielsweise einem Gebäudeabriss, einem
Gebäudeumbau oder Gebäudeneubau, Gebäudesa-
nierungsmaßnahmen und/oder einer Bodenneuord-
nung.
(2)Ziel der Ortsgemeinde Frohnhofen ist es bereits in
einer frühen Planungsphase eine geordnete städte-

bauliche Entwicklung in vorgenannten Bereichen si-
cherzustellen. Die Vorkaufsrechts-satzung dient als
Mittel zur Sicherung der in Betracht gezogenen städ-
tebaulichen Maßnahmen.
(3)Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung in dem in § 2 dieser Satzung bezeichne-
ten Gebiet erlässt die Ortsgemeinde Frohnhofen die-
se Satzung zur Ausübung des besonderen Vorkaufs-
rechts gemäß § 25 Abs.1 Nr. 2 BauGB an bebauten
und unbebauten Grundstücken.

§ 2 Änderung Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Satzung über das besondere
Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (Vor-
kaufsrechtssatzung) an den Grundstücken in der
Ortslage Frohnhofen, Gewanne „In den Mühlwiesen“
und „In der Klause“ sowie im Bereich westlich des Ge-
meindepfades zwischen der L 352 und der L 354 wird
um folgende Flurstücksnummern ergänzt:
(1)Gemarkung Frohnhofen, Flst.Nrn.:
2243, 2244, 2250, 2251, 2279, 2281, 2282, 2283,
2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291,
2292, 2293, 2308/1, 2308/2, 2312
Teil von Flst.Nr. 2264 (Teil von ehemals 29/5), 2308,
2258, 2313
(2)Der räumliche Geltungsbereich der Satzung, mit
kenntlich gemachter Ergänzung (Erweiterung), kann
dem in Anlage 1 zur Satzung abgedruckten Lageplan
entnommen werden. Dieser Lageplan ist Bestandteil
der Satzung.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Ausfertigung
Frohnhofen, den 30.04.2021
Thomas Weyrich,
Ortsbürgermeister

Satzung über das besondere Vorkaufsrecht der Ortsgemeinde Frohnhofen vom 29.04.2021

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund die-
ses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-

sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend ge-
macht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Frohnhofen, den 08.05.21
gez. Thomas Weyrich, Ortsbürgermeister

Diese Bekanntmachung wird aufgrund § 27 a VwVfG auch
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
unter www.vgog.de/bekanntmachungenveröffentlicht.

Glan-Münchweiler

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Glan-Münchweiler sucht ab sofort

eine Reinigungskraft (m/w/d)

für die Reinigungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus in Glan-Münchweiler.

Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von durch-
schnittlich 2,5 Stunden. Die Erbringung der Arbeitszeit erfolgt in der Regel nach Sitzungen oder
Veranstaltungen.

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVÖD) mit allen im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bei Interesse senden Sie bitte eine Kurzbewerbung mit tabellarischem Lebenslauf bis spätestens
09.05.2021 an

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt im PDF-Format).

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Ortsbürgermeister, Herr Grimm unter der Tel.nr.
0152/342 33 828 oder per E-Mail an karl-michael.grimm@t-online.de.
Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich
nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzu-
reichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten richtet sich nach der EU-
DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten wer-
den nicht übernommen.

Glan-Münchweiler, im April 2021
gez. Karl-Michael Grimm, Ortsbürgermeister

Herschweiler-Pettersheim
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Hüffler

Satzung
Der Ortsgemeinderat Hüffler hat aufgrund
des § 24 der Gemeindeordnung für Rhein-
land-Pfalz (GemO) und des § 6 Abs. 1 Satz
1 Bestattungsgesetz (BestG) in seiner Sit-
zung vom 15.04.2021 folgende Satzungs-
änderung beschlossen:

Artikel I
Die Friedhofssatzung der Ortsgemeinde
Hüffler vom 30.10.2017 in der Fassung vom
21.06.2020 wird wie folgt geändert:

1.
§13 Abs. 3 – erhält folgende Fassung:

(3)Ferner können auf Antrag in Reihen-
grabstätten - neben einer Erdbestattung –
eine oder meh-rere Urnen beigesetzt wer-

zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Hüffler vom 28. April 2021
den. Ab der Zweitbelegung gilt §15 Abs. 2.
Diese Möglichkeit ist für Beisetzungen auf
dem Wiesenfeld ausgeschlossen.

2.
§20 Abs. 5 – erhält folgende Fassung:

(5) Stehende Grabmale bei Sarggräbern
sollten eine Höhe von 105 cm einschließ-
lich Sockel und bei Urnengräber 60 cm
einschließlich Sockel nicht überschreiten.

Artikel II
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft.

Hüffler, den 28. April.2021
gez. - Schwab,Ortsbürgermeister

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeord-
nung (GemO):
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der GemO
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlich-

keit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden
sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften gegenüber der Ge-meindever-
waltung unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2
Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 28. April
2021
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Wegen COVID-19 Inzidenzwerten abgesagt!
Am Montag, den 10.05.2021, 19.30 Uhr, findet
im Dorfgemeinschaftshaus der Ortsgemeinde
Hüffler, Schulstraße 11, eine Versammlung der
Jagdgenossenschaft Hüffler statt.
Sämtliche Grundstückseigentümer, die im
Jagdbezirk Hüffler bejagbare Grundstücke
haben, werden hiermit zu dieser Versamm-
lung eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Neuwahl des Jagdvorstandes,
a) Jagdvorsteher,
b) 1.BeisitzerundstellvertretenderJagdvorsteher,

Jagdgenossenschaftsversammlung Hüffler
c) 2. Beisitzer und Kassenwart,
d) 1. stellvertretender Beisitzer,
e) 2. stellvertretender Beisitzer,
3. Geschäftsbericht,
4. Verwendung des Reinertrages,
5 . Beratung über den Antrag auf Verlänge-

rung des auslaufenden Jagdpachtvertra-
ges

6. Beratung über die Vergabe der Jagdpacht
ab dem 01.04.2022

7. Sonstiges.

Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die
Zahl der anwesenden und vertretenen Jagd-

genossen beschlussfähig. Stimmberechtigt
sind alle Eigentümer und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte, die im Jagdbezirk Hüffler bejagbare
Grundstücke besitzen und in das Grundflächen-
verzeichnis (Jagdkataster) eingetragen sind.
Das Grundflächenverzeichnis mit Angabe
der Flächengröße liegt bis zum Versamm-
lungstage beim Jagdvorsteher Edgar Rietz,
Kirchenstraße 15, 66909 Hüffler und bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glan-
tal, Rathausstraße 8, Zimmer S2-2.10, öf-
fentlich aus. Während der üblichen Dienst-
zeiten können Änderungen und Berichtigun-
gen nur auf Grund geeigneter Unterlagen vor-

genommen werden.
Auf Grund der aktuellen Corona-Bekämp-
fungsverordnung Rheinland-Pfalz bitten wir
Sie Ihre Teilnahme an der Jagdgenossen-
schaftsversammlung telefonisch unter
06373/504-160 anzumelden. Der Jagdvor-
stand wird dahingehend die räumliche Sitz-
verteilung gestalten.
Bitte beachten Sie, dass innerhalb des Ge-
bäudes bis zur Ihrem Sitzplatz ein Mund-
schutz zu tragen ist.
Für die Jagdgenossenschaft
gez. Edgar Rietz
(Jagdvorsteher)

Friedhofsatzung der Ortsgemeinde Hüffler
Um die Bürger/innen erneut zu infor-
mieren, wird die Friedhofssatzung der
Ortsgemeinde Hüffler aufgrund der Än-
derungen vom 21.06.2020 und
28.04.2021 nochmals vollumfänglich
veröffentlicht.

Zur Regelung des Friedhofswesens hat der
OrtsgemeinderatHüffleraufgrunddes§24
der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
(Gemo) sowie der §§ 2 Abs. 3,5 Abs. 2 und
6 Abs. 1 S.1 des Bestattungsgesetzes
(BestG) am 18. Oktober 2017 und 28. Mai
2020 folgende Satzung beschlossen, die
hiermit bekannt gemacht wird.

Inhaltsverzeichnis:
1. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck
§ 3 Schließung und Aufhebung
2. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Ausführung gewerblicher Arbeiten
3. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht,

Bestattungszeit
§ 8 Särge
§ 9 Grabherstellung
§ 10 Ruhezeit
§ 11 Umbettungen
4. Grabstätten

§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstätten
§ 13 Reihengrabstätten
§ 14 Wahlgrabstätten
§ 15 Gemischte Grabstätten
§ 16 Urnengrabstätten
§ 17 Wiesengrabfeld
§ 18 Anonyme Urnengrabstätten /

Gemeinschaftsgrabstätten
§ 19 Ehrengrabstätten
5. Grabmale
§ 20 Gestaltung der Grabmale
§ 21 Zustimmungserfordernis zur

Errichtung u. Änderung von Grab-
malen

§ 22 Standsicherheit der Grabmale
§ 23 Verkehrssicherungspflicht für

Grabmale
§ 24 Entfernung von Grabmalen
6. Herrichten und Pflegen von Grab-
stätten
§ 25 Herrichten und Instandhalten der

Grabstätten
§ 26 Gestaltungsvorschriften für Grab-

felder
§ 27 Vernachlässigte Grabstätten
7. Leichenhalle
§ 28 Benutzen der Leichenhalle
8. Schlussvorschriften
§ 29 Alte Rechte
§ 30 Haftung
§ 31 Ordnungswidrigkeiten
§ 32 Gebühren
§ 33 Inkrafttreten

vom 30. Oktober 2017 in der Fassung vom 21.06.2020 und 28.04.2021
1. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für den im Gebiet der
Gemeinde Hüffler gelegenen und von
ihr verwalteten Friedhof.

§ 2 Friedhofszweck
( 1 ) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfä-
hige Anstalt (öffentliche Einrichtung)
der Gemeinde Hüffler.
( 2 ) Er dient der Bestattung derjenigen
Personen, die
a) bei ihrem Tode Einwohner der Ge-
meinde waren,
b) ein besonderes Recht auf Bestattung
in einer bestimmten Grabstätte haben
oder
c) ohne Einwohner zu sein, nach § 2
Abs.2 Sätze 2 und 3 BestG zu bestatten
sind.
d) in Hüffler geboren wurden, den über-
wiegenden Teil Ihres Lebens in Hüffler
ansässig waren und/oder zum Zeit-
punkt ihres Todes wegen Krankheit oder
Pflege, außerhalb der Ortsgemeinde
Hüffler polizeilich gemeldet waren.
( 3 ) Die Bestattung anderer Personen
bedarf der vorherigen Zustimmung der
Ortsgemeinde und erfolgt aufgrund
einer privatrechtlichen Vereinbarung.
Beisetzungen auf dem anonymen Urnen-
feld/Gemeinschaftsgrabstätten (§18)
sind hiervon ausgenommen.

§ 3 Schließung und Aufhebung
( 1) Der Friedhof oder Teile des Fried-
hofs können ganz oder teilweise für wei-
tere Bestattungen oder Beisetzungen
gesperrt ( Schließung) oder anderen
Zwecken gewidmet werden (Aufhe-
bung).
( 2 ) Durch die Schließung wird die Mög-
lichkeit weiterer Bestattungen und Bei-
setzungen ausgeschlossen. Soweit
durch die Schließung das Recht auf wei-
tere Bestattungen oder Beisetzungen in
Wahlgrabstätten erlischt, wird dem Nut-
zungsberechtigten für die restliche Nut-
zungszeit bei Eintritt eines weiteren Be-
stattungs- oder Beisetzungsfalles auf
Antrag eine andere Grabstätte zur Verfü-
gung gestellt.
( 3 ) Durch die Aufhebung geht die Ei-
genschaft des Friedhofes als Ruhestät-
te der Toten verloren. Die in Grabstätten
gem. §12 Abs. 1 Bestatteten werden,
falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen
ist, auf Kosten der Gemeinde in andere
Grabstätten umgebettet.
( 4 ) Schließung oder Aufhebung wer-
den öffentlich bekannt gemacht.
( 5 ) Umbettungstermine werden einen
Monat vorher öffentlich bekannt ge-
macht. Gleichzeitig werden sie dem
Nutzungsberechtigten der Grabstätte
bzw. einem Angehörigen des Verstorbe-
nen mitgeteilt.
( 6 ) Ersatzgrabstätten werden von der
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Gemeinde auf ihre Kosten entspre-
chend den Grabstätten auf dem aufge-
hobenen bzw. geschlossenen Friedhof
oder dem Friedhofsteil hergerichtet.

2. Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten
( 1 ) Die Öffnungszeiten werden an den
Eingängen durch Aushang bekannt ge-
geben. Zu anderen Zeiten darf der Fried-
hof nur mit Erlaubnis der Friedhofsver-
waltung betreten werden.
( 2 ) Die Friedhofsverwaltung kann aus
besonderem Anlass das Betreten eines
Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile
vorübergehend untersagen.

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
( 1 ) Die Besucher haben sich auf dem
Friedhof ruhig und der Würde des Ortes
entsprechend zu verhalten. Die Anord-
nungen des Friedhofspersonals sind zu
befolgen.
( 2 ) Kinder unter zehn Jahren dürfen
den Friedhof nur in Begleitung Erwach-
sener betreten.
( 3 ) Auf dem Friedhof ist insbesonde-
re nicht gestattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu
befahren; Kinderwagen und Rollstühle
sowie Handwagen zur Beförderung von
Material zur Grabherrichtung, leichte
Fahrzeuge von zugelassenen Gewerbe-
treibenden und Fahrzeuge der Fried-
hofsverwaltung sind ausgenommen.
b) Waren aller Art sowie gewerbliche
Dienste anzubieten,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der
Nähe einer Bestattung, Beisetzung oder
Gedenkfeier störende Arbeiten auszu-
führen,
d) Druckschriften zu verteilen,
e) den Friedhof und seine Einrichtung,
Anlagen und Grabstätten zu verunreini-
gen oder zu beschädigen,
f) Abraum außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern,
g) Tiere mitzubringen, ausgenommen
Blindenhunde,
h) Zu spielen, zu lärmen und Musikwie-
dergabegeräte zu betreiben.
i) Gewerbsmäßig zu fotografieren, es
sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines
Nutzungsberechtigten liegt vor oder bb)
die Friedhofsverwaltung hat zuge-
stimmt. Für das Verwaltungsverfahren
gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 entspre-
chend.
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnah-
men zulassen, soweit sie mit dem
Zweck des Friedhofes und der Ordnung
auf ihm vereinbar sind.
( 4 ) Feiern und andere nicht mit einer Be-
stattung/Beisetzung zusammenhängen-
de Veranstaltungen bedürfen der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung; sie
sind spätestens vier Tage vorher anzu-
melden.

§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten*)
( 1 ) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und
sonstige mit der Gestaltung und In-
standhaltung von Grabstätten befasste
Gewerbetreibende bedürfen für Tätig-
keiten auf dem Friedhof der vorherigen
Zulassung durch die Friedhofsverwal-
tung, die gleichzeitig den Umfang der
Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwal-
tungsverfahren finden die Bestimmun-
gen über die Genehmigungsfiktion nach
§ 42a des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (VwVfG) mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass die Frist nach § 42a Abs. 2

Satz 1 VwVfG vier Wochen beträgt. Das
Verfahren kann über einen einheitli-
chen Ansprechpartner im Sinne des § 1
Abs. 1 des Gesetzes zur Einrichtung ein-
heitlicher Ansprechpartner (Datum,
Fundstelle) abgewickelt werden.
( 2 ) Zugelassen werden nur solche Ge-
werbetreibende, die in fachlicher, be-
trieblicher und persönlicher Hinsicht
zuverlässig sind.
( 3 ) Zugelassene Gewerbetreibende er-
halten eine Berechtigungskarte. Diese
ist dem Friedhofspersonal vom Gewer-
betreibenden oder seinen Mitarbeitern
auf Verlangen vorzuzeigen.
( 4 ) Die Zulassung kann zurückgenom-
men werden, wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 nicht mehr vorliegen
und die Gewerbetreibenden trotz zwei-
maliger schriftlicher Mahnung gegen
die Bestimmungen der Friedhofssat-
zung verstoßen. _
* Für das Verfahren zur grenzüber-
schreitenden vorübergehenden und
gelegentlichen Erbringung von Dienst-
leistungen wird insbesondere auf die
EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom
20.12.2007 (BGBl. I S.3075) und auf
die §§ 4 ff. der Gewerbeordnung ver-
wiesen.

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht,
Bestattungszeit

( 1 ) Jede Bestattung ist unverzüglich
nach Eintritt des Todes bei der Fried-
hofsverwaltung anzumelden.
( 2 ) Wird eine Bestattung oder Beiset-
zung in einer vorher erworbenen Wahl-
grabstätte beantragt, ist auch das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.
( 3 ) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort
und Zeit der Bestattung im Benehmen
mit den Angehörigen und der zuständi-
gen Religionsgemeinschaft fest.
( 4 ) Aschen müssen spätestens sechs
Monate nach der Einäscherung beige-
setzt werden, andernfalls werden sie
auf Kosten des Bestattungspflichtigen
(Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in
einer Urnenreihengrabstätte beige-
setzt.
( 5 ) In jedem Sarg darf grundsätzlich
nur eine Leiche bestattet werden. Es ist
jedoch gestattet, ein Elternteil mit sei-
nem nicht über einem Jahr alten Kind in
einem Sarg zu bestatten.

§ 8 Särge
( 1 ) Die Särge müssen festgefügt und so
abgedichtet sein, dass jedes Durchsi-
ckern von Feuchtigkeit ausgeschlossen
ist. Sie dürfen nicht schwer verrottbar
sein, soweit nichts anderes ausdrück-
lich vorgeschrieben ist.
( 2 ) Die Särge sollen höchstens 2,05 m
lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65
m breit sein. Sind in Ausnahmefällen
größere Särge erforderlich, ist die Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung bei
der Anmeldung der Bestattung einzuho-
len.

§ 9 Grabherstellung
( 1 ) Die Gräber werdenvon demFried-
hofspersonal, bzw.den Beauftragten
der Friedhofsverwaltung ausgehoben
und wieder verfüllt.
( 2 ) Die Tiefe der einzelnen Gräber be-
trägt von der Erdoberfläche (ohne Hü-
gel) bis zur Oberkante des Sarges min-
destens 0,90 m, bis zur Oberkante der
Urne mindestens 0,50 m.
( 3 ) Die Gräber für Erdbestattungen
müssen voneinander durch mindestens

0,30 m starke Erdwände getrennt sein.
( 4 ) Der Nutzungsberechtigte hat Grab-
zubehör vorher auf seine Kosten entfer-
nen zu lassen. Sofern beim Ausheben
der Gräber Grabmale, Fundament oder
Grabzubehör durch die Friedhofsver-
waltung entfernt werden müssen, sind
die dadurch entstehenden Kosten
durch den Nutzungsberechtigten der
Friedhofsverwaltung zu erstatten.

§ 10 Ruhezeit
( 1 ) Die Ruhezeit für Leichen und
Aschen beträgt 25 Jahre.
( 2 ) Bei der Verleihung der Ruhezeit für
Gemischte Grabstätten findet § 15 Abs.
2 entsprechend Anwendung.

§ 11 Umbettungen
( 1 ) Die Ruhe der Toten darf grundsätz-
lich nicht gestört werden.
( 2 ) Die Umbettungen von Leichen und
Aschen bedürfen, unbeschadet der
sonstigen gesetzlichen Vorschriften,
der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Die Zustimmung kann
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des erteilt werden; bei Umbettungen in-
nerhalb der Gemeinde im ersten Jahr
der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines
dringenden öffentlichen Interesses.
Umbettungen aus einer Reihengrabstät-
te/Urnenreihengrabstätte in eine ande-
re Reihengrabstätte bzw. Urnenreihen-
grabstätte sind innerhalb der Gemeinde
nicht zulässig. § 3 Abs. 2 bleibt unbe-
rührt.
( 3 ) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vor-
handene Leichen- oder Aschenreste
können mit vorheriger Zustimmung der
Friedhofsverwaltung in belegte Grab-
stätten umgebettet werden.
( 4 ) Umbettungen erfolgen nur auf An-
trag; antragsberechtigt sind bei Umbet-
tungen die Verantwortlichen nach § 9
Abs. 1 BestG. Die Gemeinde ist bei drin-
gendem öffentlichen Interesse berech-
tigt, Umbettungen vorzunehmen.
( 5 ) Umbettungen werden von der Fried-
hofsverwaltung durchgeführt. Sie kann
sich dabei auch eines gewerblichen Un-
ternehmers bedienen. Sie bestimmt
den Zeitpunkt der Umbettung.
( 6 ) Die Kosten der Umbettung und den
Ersatz von Schäden, die an benachbar-
ten Grabstätten und Anlagen durch eine
Umbettung entstehen, hat der Antrag-
steller zu tragen.
( 7 ) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nut-
zungszeit wird durch eine Umbettung
nicht unterbrochen oder gehemmt.
( 8 ) Leichen und Aschen dürfen zu an-
deren als zu Umbettungszwecken nur
auf behördliche oder richterliche An-
ordnung hin ausgegraben werden.

4. Grabstätten

§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstät-
ten

( 1 ) Die Grabstätten werden unterschie-
den in
a) Reihengrabstätten (Einzelgräber)
b) Gemischte Grabstätten (Leichen und
Aschen)
c) Wahlgrabstätten
d) Urnenreihengrabstätten
e) Anonyme Urnengrabstätten/Ge-
meinschaftsgrabstätten
f) Ehrengrabstätten
( 2 ) Die Grabstätten bleiben Eigentum
des Friedhofseigentümers. An ihnen
können Rechte nur nach dieser Satzung
erworben werden. Es besteht kein An-
spruch auf Verleihung des Nutzungs-

rechts an einer der Lage nach bestimm-
ten Grabstätte oder auf Unveränderlich-
keit der Umgebung.

§ 13 Reihengrabstätten
( 1 ) Reihengrabstätten sind Grabstät-
ten für Erdbestattungen, die der Reihe
nach belegt und im Todesfall für die
Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden
zugeteilt werden.
( 2 ) In jeder Reihengrabstätte darf nur
eine Leiche bestattet werden. Ausnah-
men gelten in den Fällen des § 7 Abs. 5.
( 3 ) Ferner können auf Antrag in Reihen-
grabstätten - neben einer Erdbestat-
tung – eine oder mehrere Urnen beige-
setzt werden. Ab der Zweitbelegung gilt
§15 Abs. 2. Diese Möglichkeit ist für Bei-
setzungen auf dem Wiesenfeld ausge-
schlossen.

§ 14 Wahlgrabstätten
( 1 ) Die Neuanlegung von Wahlgrab-
stätten ist nicht mehr zulässig. Den Nut-
zungs- berechtigten der bereits vorhan-
denen Wahlgrabstätten wird, sofern die
gesetzliche Mindestruhezeit ohne Ver-
längerung der Nutzungszeit durch die
Neubelegung nicht unterschritten wird,
lediglich die Zweitbelegung noch ge-
stattet, wenn die gesetzliche Mindest-
ruhezeit (15 Jahre) die vorhandene Nut-
zungszeit nicht überschreitet. Eine Ver-
längerung der Nutzungsdauer zum Zwe-
cke einer Zweit- oder Mehrfachbele-
gung ist nicht möglich.
( 2 ) Es wird eine Urkunde, die Beginn
und Ende des Nutzungsrechts enthält,
ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht er-
gibt sich die Pflicht zur Anlage und Pfle-
ge des Grabes.
( 3 ) Das Nutzungsrecht kann nur einmal
für die gesamte Wahlgrabstätte wieder
verliehen werden. Die Wiederverlei-
hung erfolgt auf Antrag mit Zustimmung
des Ortsgemeinderates nach den in die-
sem Zeitpunkt geltenden Bestimmun-
gen über den Inhalt des Nutzungsrechts
und nach Zahlung der festgesetzten Ge-
bühr. Nach erfolgter Wiederverleihung
des Nutzungsrechts ist keine weitere
Bestattung mehr möglich.
( 4 ) Schon bei der Verleihung des Nut-
zungsrechts soll der Nutzungsberech-
tigte für den Fall seines Ablebens aus
dem in Satz 2 genannten Personenkreis
einen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht
durch einen Vertrag übertragen. Wird
bis zu seinem Ableben keine derartige
Regelung getroffen, geht das Nutzungs-
recht in nachstehender Reihenfolge
über:
a) auf den überlebenden Ehegatten/
eingetr.Lebenspartner
b) auf die Kinder,
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der
Berechtigung ihrer Väter bzw. Mütter,
d) auf die Eltern,
e) auf die Geschwister,
f ) auf sonstige Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird
unter Ausschluss der übrigen Angehöri-
gen der Gruppe die älteste Person nut-
zungsberechtigt.
( 5 ) Der jeweilige Nutzungsberechtigte
kann das Nutzungsrecht auf eine Person
aus dem Kreis der in Abs. 5 Satz 2 ge-
nannten Personen übertragen. Der
Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofs-
verwaltung das Nutzungsrecht unver-
züglich nach Erwerb auf sich umschrei-
ben zu lassen.
( 6 ) Der jeweilige Nutzungsberechtigte
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hat im Rahmen dieser Satzung und der
dazu ergangenen Regelungen das
Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet
zu werden, bei Eintritt eines Bestat-
tungsfalles über andere Bestattungen
und über die Art und Gestaltung und der
Pflege der Grabstätte zu entscheiden.
( 7 ) Das Nutzungsrecht an teilbelegten
Grabstätten kann erst nach Ablauf der
letzten Ruhezeit zurückgegeben wer-
den. Eine Rückgabe ist nur für die ge-
samte Grabstätte möglich.

§ 15 Gemischte Grabstätten
( 1 ) Gemischte Grabstätten sind bereits
durch eine Erdbestattung belegte Rei-
hengräber (§ 13 Abs. 1 Satz 2 Buchst.
b), in denen auf Antrag zusätzlich die
Beisetzung einer Asche von Ehegat-
ten/eingetr.Lebenspartner, Familienan-
gehörigen und deren Kindern gestattet
werden kann. Die Höchstzahl der zu-
sätzlich beigesetzten Aschen beträgt
dabei bei Reihengräbern zwei. Diese
Möglichkeit ist für Beisetzungen auf
dem Wiesengrabfeld ausgeschlossen.
( 2 ) Die Dauer des Nutzungsrechts der
Grabstätte richtet sich nach der Ruhe-
zeit der ersten Bestattung. Die zusätzli-
che Beisetzung einer Asche darf im Ein-
zelfall nur dann erfolgen,
wenn die verbleibende Ruhezeit nach
der ersten Bestattung noch mindestens
15 Jahre beträgt und eine privatrechtli-
che Vereinbarung mit dem Nutzungsbe-
rechtigten geschlossen wird.

§ 16 Urnenreihengrabstätten
( 1 ) Aschen dürfen beigesetzt werden
a) in Urnen-Wiesenreihengrabstätten
eine,
b) in Urnenreihengrabstätten bis zu
drei,
c) in Reihengrabstätten bis zu drei,
d) in Wahlgrabstätten bis zu sechs
Aschen,
e) in anonymen Urnengrabstätten / Ge-
meinschaftsgrabstätten bis zu zehn.
( 2 ) Aschen dürfen in Urnenreihengrab-
stätten beigesetzt werden. Urnenrei-
hengrabstätten sind Aschestätten, die
der Reihe nach belegt und erst im To-
desfall auf die Dauer der Ruhezeit zur
Beisetzung abgegeben werden.
( 3 ) Bestattungen der Aschen von Ehe-
gatten/eingetr. Lebenspartner/Lebens-
gefährten und deren Kindern in Urnen-
reihengrabstätten (Mehrfachbelegung)
sind zulässig. § 15 Abs. 2 gilt entspre-
chend. Diese Möglichkeit ist für Beiset-
zungen auf dem Wiesengrabfeld ausge-
schlossen.
( 4 ) Die Beisetzung ist bei der Fried-
hofsverwaltung rechtzeitig anzumel-
den. Der Anmeldung sind eine Ausferti-
gung der standesamtlichen Sterbeur-
kunde und die Bescheinigung des Trä-
gers der Feuerbestattungsanlage über
die Einäscherung beizufügen.
( 5 ) Soweit sich aus derSatzung nicht et-
was anderes ergibt, gelten die Vorschrif-
ten für Reihen- und Wahlgrabstätten ent-
sprechend auch für Urnengrabstätten.

§ 17 Wiesengrabfeld
( 1 ) Wiesengrabstätten sind einstellige
Grabstätten für Erd- und Urnenbestat-
tungen, die der Reihe nach auf einer von
der Ortsgemeinde vorher ausgewiese-
nen Wiesengrabfläche erfolgen. In die-
sen Grabstätten ist grundsätzlich nur
eine Bestattung zulässig.
( 2 ) Für Wiesengrabstätten sind keine
Grabsteine und Einfassungen erlaubt. Die
Grabstelle wird durch eine in den Boden

eingelasseneGrabplatte,aufderdieDaten
der/des Verstorbenen eingraviert sind, ge-
kennzeichnet. Die Beschaffung, Gestal-
tung und Montage erfolgt durch die Orts-
gemeinde. Die Kosten hierfür werden in
der Friedhofsgebührensatzung geregelt.

§ 18 Anonyme Urnengrabstätten /
Gemeinschaftsgrabstätten

( 1 ) Anonyme Urnengräber sind Grab-
stätten, in denen bis zu 10 Aschen an-
onym für die Dauer der Ruhezeit beige-
setzt werden. Die Urnen müssen aus
biologisch abbaubaren Materialien be-
stehen. Es wird ein Vertrag zwischen der
Ortsgemeinde Hüffler und dem Antrag-
steller/Nutzungsberechtigten ge-
schlossen. Die Aschen werden durch
die Ortsgemeinde bis zur Beisetzung
aufbewahrt. Der Belegungsplan für das
anonyme Gemeinschaftsgrabfeld führt
die Ortsgemeinde. Eine spätere Umbet-
tung aus der Sammelgrabstätte ist aus-
geschlossen.
( 2 ) Anonyme Urnenbegräbnisse finden
zweimal jährlich unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt.
( 3 ) Die Grabstätten werden von der
Ortsgemeinde mit Rasen eingesät und
gepflegt.

§ 19 Ehrengrabstätten
Die Zuerkennung, die Anlage und die
Unterhaltung von Ehrengrabstätten ob-
liegt ausschließlich der Gemeinde.

5. Grabmale

§ 20 Gestaltung der Grabmale
Die Grabmale und sonstigen baulichen
Anlagen auf Grabfeldern ohne beson-
dere Gestaltungsvorschriften unterlie-
gen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung
keinen besonderen Anforderungen. Die
übrigen Regelungen gelten jedoch un-
eingeschränkt.
Auf Empfehlung der Ortsgemeinde Hüff-
ler sollten bei der Gestaltung von Grab-
stätten folgende Punkte berücksichtigt
werden:
( 1 ) Die Grabstätten sind bzw. werden
durch rote Erde oder Trittplatten vonein-
ander getrennt.
( 2 ) Jede Grabstätte sollte so gestaltet
und an die Umgebung angepasst wer-
den, dass die Würde des Friedhofes in
seinen einzelnen Teilen und in seiner
Gesamtanlage gewahrt wird.
( 3 ) Auf den Grabstätten sollten folgen-
de Grabmale nicht aufgestellt werden
a) Grabmale aus schwarzem Kunststein
oder aus Gips,
b) mit in Zement aufgesetztem figürli-
chen oder ornamentalen Schmuck,
c) mit Farbanstrich auf Stein,
d) mit Glas, Emaille, Porzellan oder
Kunststoffen in jeder Form,
e) mit Lichtbildern, die der Würde des
Ortes nicht entsprechen
( 4 ) Die Grabstätten sind ebenerdig an-
zulegen und mit natürlichem Pflanzen-
oder Blumenwuchs herzurichten. Die
Bepflanzung darf die anderen Grabstät-
ten sowie die öffentlichen Anlagen und
Wege nicht beeinträchtigen. Nicht zuge-
lassen sind insbesondere Bäume und
großwüchsige Sträucher.
( 5 ) Stehende Grabmale bei Sarggräbern
sollten eine Höhe von 105 cm einschließ-
lichSockel und bei Urnengräber 60 cm ein-
schließlich Sockel nicht überschreiten.

§ 21 Zustimmungserfordernis zum
Errichten und Ändern von Grabmalen

( 1 ) Die Errichtung und jede Verände-

rung von Grabmalen bedürfen der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung. Der Antragsteller
hat bei Reihengrabstätten die Grabzu-
weisung vorzulegen, bei Wahlgrabstät-
ten sein Nutzungsrecht nachzuweisen.
( 2 ) Den Anträgen sind zweifach beizu-
fügen der Grabmalentwurf mit Grund-
riss und Seitenansicht im Maßstab 1:10
unter Angabe des Materials und seiner
Bearbeitung. In besonderen Fällen kann
die Vorlage des Modells im Maßstab
1:10 oder das Aufstellen einer Attrappe
in natürlicher Größe auf der Grabstätte
verlangt werden.
( 3 ) Für die Errichtung und jede Verän-
derung aller sonstigen baulichen Anla-
gen gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend.
( 4 ) Die Zustimmung erlischt, wenn das
Grabmal oder die sonstige bauliche An-
lage nicht binnen eines Jahres nach Er-
teilung der Zustimmung errichtet bzw.
geändert worden ist.

§ 22 Standsicherheit der Grabmale
Die Grabmale sind ihrer Größe entspre-
chend nach den allgemeinen anerkann-
ten Regeln des Handwerks zu funda-
mentieren und so zu befestigen, dass
sie dauernd standsicher sind und auch
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht
umstürzen oder sich senken können.
Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen
entsprechend.

§ 23 Verkehrssicherungspflicht für
Grabmale

( 1 ) Die Grabmale und die sonstigen
baulichen Anlagen sind dauernd in ver-
kehrssicherem Zustand zu halten. Sie
sind zu überprüfen oder überprüfen zu
lassen, und zwar in der Regel jährlich
zweimal, und zwar im Frühjahr nach der
Frostperiode und im Herbst. Verantwort-
lich dafür ist derjenige, der den Antrag
auf Zuteilung der Grabstätte gestellt
hat.
( 2 ) Scheint die Standsicherheit eines
Grabmals, einer sonstigen baulichen
Anlage oder von Teilen davon gefähr-
det, ist der für die Unterhaltung Verant-
wortliche (Abs. 1) verpflichtet, unver-
züglich die erforderlichen Maßnahmen
zu treffen.
( 3 ) Bei Gefahr im Verzuge kann die
Friedhofsverwaltung auf Kosten des Ver-
antwortlichen Sicherungsmaßnahmen
(z.B. Umlegen von Grabmalen) treffen.
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz
schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer
festzusetzenden angemessenen Frist
beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung
dazu auf Kosten des Verantwortlichen
berechtigt. Sie kann das Grabmal oder
Teile davon entfernen. Die Gemeinde ist
verpflichtet, diese Gegenstände drei
Monat aufzubewahren. § 24 Abs. 2 Satz
4 gilt entsprechend. Ist der Verantwort-
liche nicht bekannt oder über das Ein-
wohnermeldeamt nicht zu ermitteln,
genügen als Aufforderung eine öffentli-
che Bekanntmachung und ein Hinweis-
schild auf der Grabstätte, das für die
Dauer von einem Monat aufgestellt
wird.

§ 24 Entfernen von Grabmalen
( 1 ) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der
Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit
vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung entfernt werden.
( 2 ) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Rei-
hen-, Gemischten und Urnenreihen-

grabstätten oder nach der Entziehung
von Grabstätten und Nutzungsrechten
sind die Grabmale und sonstigen bauli-
chen Anlagen innerhalb einer Frist von
drei Monaten zu entfernen. Auf den Ab-
lauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit
wird durch öffentliche Bekanntma-
chung hingewiesen. Kommt der Ver-
pflichtete dieser Verpflichtung nicht
nach, so ist die Friedhofsverwaltung be-
rechtigt, die Grabstätte abräumen zu
lassen.
Lässt der Verpflichtete das Grabmal und
die sonstigen baulichen Anlagen nicht
binnen drei Monaten abholen, gehen
sie entschädigungslos in das Eigentum
der Gemeinde über, wenn dieses bei
der Genehmigung für die Errichtung des
Grabmales oder sonstiger baulicher An-
lagen schriftlich vereinbart wurde. So-
fern Grabstätten von der Friedhofsver-
waltung abgeräumt werden, hat der je-
weilige Verpflichtete die Kosten zu tra-
gen.
( 3 ) Auf Wunsch der Nutzungsberechtig-
ten führt die Ortsgemeinde Hüffler gegen
Kostenersatz die Abräumung abgelaufe-
ner Grabstätten durch. Die Gebühren
sind nach der jeweils geltenden Fried-
hofsgebührensatzung zu entrichten.

6. Herrichten und Pflege von Grabstät-
ten

§ 25 Herrichten und Instandhalten der
Grabstätten

( 1 ) Alle Grabstätten müssen im Rah-
men der Vorschriften des § 20 herge-
richtet und dauernd instand gehalten
werden. Dies gilt entsprechend für
Grabschmuck. Verwelkte Blumen und
Kränze sind unverzüglich von den Grab-
stätten zu entfernen.
( 2 ) Für die Herrichtung und die Instand-
haltung ist der Inhaber der Grabzuwei-
sung (Verantwortlicher gem. § 9 BestG)
verantwortlich.
( 3 ) Die für die Grabstätten Verantwort-
lichen können die Grabstätten selbst
anlegen und pflegen oder damit eine
geeignete Person beauftragen.
( 4 ) Die Gräber müssen innerhalb eines
Jahres nach der Bestattung hergerichtet
werden.
( 5 ) Die Herrichtung, Unterhaltung und
Veränderung der Anlagen außerhalb
der Grabstätten obliegen ausschließ-
lich der Friedhofsverwaltung.

§ 26 Gestaltungsvorschriften
für Grabfelder

( 1 ) Auf dem Friedhof der Gemeinde
Hüffler sind Grababdeckplatten erlaubt.
( 2 ) Alle Gräber (außer Wiesengräbern)
sind mit einer Einfassung einzufrieden.
Die Außenmaße der Einfassungen wer-
den wie folgt festgelegt:
- Reihengräber, bestehende Kindergrä-
ber und Gemischte Gräber: Länge 2,20
m, Breite 0,90 m
- Urnengrabstätten: Länge 1,00 m ,
Breite 0,80 m
( 3 ) Die Grabstätten sollen in ihrer ge-
samten Restfläche bepflanzt werden.
Die Bepflanzung darf die anderen Grab-
stätten sowie die öffentlichen Anlagen
und Wege nicht beeinträchtigen. Nicht
zugelassen sind insbesondere Bäume
und großwüchsige Sträucher.
( 4 ) Auf dem Wiesengrabfeld sind Be-
pflanzungen und Grabschmuck nicht zu-
lässig. Bei einemVerstoß hiergegen kann
die Gemeinde den Grabschmuck/die Be-
pflanzungen auf Kosten des Nutzungs-
berechtigten beseitigen.
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§ 27 Vernachlässigte Grabstätten

( 1 ) Wird eine Grabstätte nicht ord-
nungsgemäß hergerichtet oder be-
pflanzt, hat der Verantwortliche auf
schriftliche Aufforderung der Friedhofs-
verwaltung die Grabstätte innerhalb
einer jeweils festzusetzenden ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen.
Kommt er dieser Verpflichtung nicht
nach, kann die Friedhofsverwaltung die
Grabstätte nach ihrem Ermessen auf
seine Kosten herrichten lassen.
( 2 ) Ist der Verantwortliche nicht be-
kannt oder nicht ohne weiteres zu ermit-
teln, genügt für die Durchführung der
Maßnahme nach Abs. 1 eine öffentliche
Bekanntmachung oder ein Hinweis auf
der Grabstätte.

7. Leichenhalle

§ 28 Benutzen der Leichenhalle
( 1 ) Die Leichenhalle dient der Aufnahme
der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf
nurmitErlaubnisderFriedhofsverwaltung

betreten werden. Die Friedhofsverwal-
tungkannhierfürbestimmteZeitenfestle-
gen, wobei in besonderen Fällen (z.B. Un-
falltod) Ausnahmen möglich sind.
( 2 ) Die Särge sind spätestens eine halbe
Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder
der Beisetzung endgültig zu schließen.

8. Schlussvorschriften

§ 29 Alte Rechte
Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten
dieser Satzung bereits zugeteilt oder er-
worben sind, richtet sich die Ruhezeit
und die Gestaltung nach den bisherigen
Vorschriften.

§ 30 Haftung
Die Gemeinde haftet nicht für Schäden,
die durch satzungswidrige Benutzung
des Friedhofes sowie seiner Anlagen
und Einrichtungen durch dritte Perso-
nen oder durch Tiere entstehen.

§ 31 Ordnungswidrigkeiten
( 1 ) Ordnungswidrig handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig
a) den Friedhof entgegen den Bestim-
mungen des § 4 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Wür-
de des Ortes entsprechend verhält oder
die Anordnungen des Friedhofsperso-
nals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1)
c) gegen die Bestimmungen des § 5
Abs. 3 verstößt,
d) eine gewerbliche Tätigkeit auf dem
Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 6
Abs.1),
e) Umbettungen ohne vorherige Zu-
stimmung vornimmt (§ 11),
f ) als Verfügungsberechtigter, Nut-
zungsberechtigter oder Gewerbetrei-
bender Grabmal oder sonstige Grab-
ausstattungen ohne Zustimmung er-
richtet oder verändert (§ 21),
g) Grabmale ohne Zustimmung der
Friedhofsverwaltung entfernt (§ 24)
h) Grabmale und Grabausstattungen
nicht in verkehrssicherem Zustand hält
(§§ 22, 23 und 25),
i)Grabstätten vernachlässigt (§ 27).

( 2 ) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu 1.000,- Euro ge-
ahndet werden. Das Gesetz über Ord-
nungswidrigkeit (OWIG) in der jeweils
geltenden Fassung findet Anwendung.

§ 32 Gebühren
Für die Benutzung der von der Gemein-
de verwalteten Friedhöfe und ihrer Ein-
richtungen sind die Gebühren nach der
jeweils geltenden Friedhofsgebühren-
satzung zu entrichten.

§ 33 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die Friedhofsatzung
vom 31.03.2010 und alle übrigen ent-
gegenstehenden ortsrechtlichen Vor-
schriften außer Kraft.

Hüffler, den 30. Oktober 2017
Schwab, Ortsbürgermeister

Allgemeinverfügung über die
Widmung von Gemeindestraßen
in Hüffler
Gemäß § 36 des Landesstraßengesetzes für Rhein-
land-Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 1. August 1977,
zuletzt geändert am 26.06.2020 und dem Beschluss
des Ortsgemeinderates Hüffler vom 15.04.2021,
wird die nachfolgend aufgeführte Gemeindestraße
„Bergstraße“ mit sofortiger Wirkung für den öffentli-
chen Verkehr gewidmet:
Die Gemeindestraße der Gemarkung Hüffler, welche
die Straßenbezeichnung „Bergstraße“ erhält, um-
fasst die Flurstücknummer 919/17 (komplett) sowie
512/1 (teilweise). Der Widmungsbereich des Flur-
stücks 512/1 erfolgt ausgehend vom Flurstück
919/17 in einer Länge von ca. 28m, bis zum Ende
des südlichen Gehweges (entlang des Flurstück
518/1) und endet im Fahrbahnbereich an der ersten
Querrinne (von der Kirchenstraße kommend).
Die gewidmete Verkehrsfläche ist im beigefügten Plan-
auszug dargestellt.
Der Gemeingebrauch der gewidmeten Straßenflä-
chen wird gem. § 34 Abs. 1 LStrG auf die nach der
Straßenverkehrsordnung zulässigen Nutzungsarten
beschränkt.
Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.
Diese Veröffentlichung ist auch auf unserer Home-
page unter der Adresse www.vgog.de abrufbar.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach der öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Oberes Glantal, Rathausstr. 8, 66901
Schönenberg-Kübelberg oder durch E-Mail mit quali-
fizierter elektronischer Signatur nach dem Signatur-
gesetz an vg-oberes-glantal@poststelle.rlp.de, ein-
zulegen.

Widmungsverfügung
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung,
Kreisrechtsausschuss, Trierer Str. 49-51, 66869 Ku-
sel, eingelegt werden.

Schönenberg-Kübelberg, 08.05.2021
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Planauszug:

Bekanntmachung
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der
Einwohner über die Ergebnisse der Ratssitzung sowie Bekannt-
gabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse.
Der Ortsgemeinderat Hüffler hat in seiner Sitzung am
15.04.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschafts-
plan 2021 und die Brennholzpreise 2021

a) Der Ortsgemeinderat stimmt dem Forstwirtschaftsplan 2021
in der vorliegenden Form zu.

b) Der Ortsgemeinderat stimmt den Brennholzpreisen für 2021
zu.
Übertragung der Revierleitung des Gemeindewaldes im
Zuge der Neuabgrenzung des Forstreviers Glantal

Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die Revierleitung auch
künftig beim Forstamt Kusel verbleiben soll.

Änderung der Friedhofssatzung
Der Ortsgemeinderat Hüffler beschließt, die Änderung der
Friedhofssatzung gemäß Vorlage. Der § 13 Abs. 3 und § 20 Abs.
5 erhalten eine neue Fassung.

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen
für Feld- und Waldwege

a) Dem Entwurf der Feldwegebeitragssatzung wird in vorgeleg-
ter Form zugestimmt.

b) Der Gemeindeanteil nach § 6 der Feldwegebeitragssatzung
wird auf 0 % festgesetzt.
Widmung einer Gemeindestraße

Der Ortsgemeinderat Hüffler beschließt die Widmung der Berg-
straße, betreffend die Flurstücke 919/17 und 512/1 (teilweise)
in der Gemarkung Hüffler für den öffentlichen Verkehr. Die Ver-
waltung wird beauftragt die Widmung öffentlich bekannt zu
machen.

Pflegearbeiten Entwässerungsmulde Bergstraße
Die Ortsgemeinde Hüffler beschließt, die Pflegearbeiten an der
Entwässerungsmulde in der Bergstraße, wie angeboten, für
1.187,92 € brutto an die Fa. Schwarz zu vergeben. Auf ein wei-
teres Angebot wird auf Grund der bestehenden Gewährleistung
verzichtet. Der Ortsbürgermeister wird beauftragt, die Pflegear-
beiten (möglichst auf Abruf) in Auftrag zu geben.

Neues aus dem Ortsgemeinderat Hüffler

Lesen Sie das Amtsblatt online:
www.wochenblatt-reporter.de/amtsblatt
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Matzenbach

Satzung
Auf Grund von § 132 des Baugesetz-
buchs (BauGB) und des § 24 der Ge-
meindeordnung hat der Rat der Gemein-
de Matzenbach in der Sitzung am
16.03.2021 folgende Satzung be-
schlossen:
INHALTSÜBERSICHT:
§ 1 Erhebung von Erschließungsbei-

trägen
§ 2 Art und Umfang der Erschlie-

ßungsanlagen
§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Er-

schließungsaufwands
§ 4 Anteil der Gemeinde am beitrags-

fähigen Erschließungsaufwand
§ 5 Verteilung des umlagefähigen Er-

schließungsaufwands
§ 6 Eckgrundstücksvergünstigung
§ 7 Kostenspaltung
§ 8 Merkmale der endgültigen Her-

stellung der Erschließungsanlagen
§ 9 Vorausleistungen
§ 10 Ablösung des Erschließungsbei-

trages
§ 11 In-Kraft-Treten

§ 1
Erhebung von Erschließungsbeiträgen
Erschließungsbeiträge werden nach
den Bestimmungen der §§ 127 ff BauGB
und dieser Satzung erhoben.

§ 2
Art und Umfang der Erschließungsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungs-
aufwand für
1. Straßen, Wege und Plätze, die der Er-
schließung von Grundstücken dienen,
ausgenommen solche in Kern-, Gewer-
be- und Industriegebieten sowie in Son-
dergebieten mit der Nutzungsart Ein-
kaufszentren, großflächige Handelsbe-
triebe, Messe-, Ausstellungs-, Kon-
gress- und Hafengebiet, bei einer Be-
baubarkeit der Grundstücke
a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer
Breite bis zu 13 m, wenn sie beidseitig
und mit einer Breite bis zu 10 m, wenn
sie einseitig anbaubar sind,
b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit
einer Breite bis zu 16 m, wenn sie beid-
seitig und mit einer Breite bis zu 12 m,
wenn sie einseitig anbaubar sind,
c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit
einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beid-
seitig und mit einer Breite bis zu 14 m,
wenn sie einseitig anbaubar sind,
2. Straßen, Wege und Plätze, die der Er-
schließung von Grundstücken dienen in
Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten
sowie in Sondergebieten mit der Nut-
zungsart Einkaufszentren, großflächige
Handelsbetriebe, Messe-, Ausstel-
lungs-, Kongress- und Hafengebiet, mit
einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Be-
bauung oder gewerbliche Nutzung beid-
seitig zulässig ist, und mit einer Breite
bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder
gewerbliche Nutzung nur einseitig zu-
lässig ist,
3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare
Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohn-
wege) mit einer Breite von 1 m bis zu
einer Breite von 5 m,
4. Sammelstraßen mit einer Breite bis
zu 20 m,
5. Parkflächen,

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen
gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer
weiteren Breite von 6 m,
b) die nicht Bestandteil der Verkehrsan-
lagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber nach
städtebaulichen Grundsätzen inner-
halb der Baugebiete zu deren Erschlie-
ßung notwendig sind (selbstständige
Parkflächen), bis zu 15 % der Flächen
der erschlossenen Grundstücke,
6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kin-
derspielplätzen,
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen
gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer
weiteren Breite von 6 m,
b) die nicht Bestandteil von Verkehrs-
anlagen, aber nach städtebaulichen
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete
zu deren Erschließung notwendig sind
(selbstständige Grünanlagen), bis zu 15
% der Flächen der erschlossenen
Grundstücke.
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit ei-
nem Wendeplatz, so vergrößern sich die
in Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 angegebenen
Maße für den Bereich des Wendeham-
mers um die Hälfte, mindestens aber
um 8 m.
(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unter-
schiedliche Höchstbreiten, so gilt für
die gesamte Verkehrsanlage die größte
Breite.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen

Erschließungsaufwands
(1) Der beitragsfähige Erschließungs-
aufwand wird nach den tatsächlichen
Kosten ermittelt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für
die einzelne Erschließungsanlage er-
mittelt. Die Gemeinde kann abwei-
chend von Satz 1 den beitragsfähigen
Aufwand für bestimmte Abschnitte
einer Erschließungsanlage oder für
mehrere Anlagen, die für die Erschlie-
ßung der Grundstücke eine Einheit bil-
den (Erschließungseinheit), insgesamt
ermitteln.

§ 4
Anteil der Gemeinde am beitrags-

fähigen Erschließungsaufwand
Die Gemeinde trägt 10 v.H. des beitrags-
fähigen Erschließungsaufwands.

§ 5
Verteilung des umlagefähigen

Erschließungsaufwands
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und
gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Er-
schließungsaufwand wird auf die er-
schlossenen Grundstücke (Abrech-
nungsgebiet) nach deren Flächen ver-
teilt. Dabei wird die unterschiedliche
Nutzung der erschlossenen Grundstü-
cke nach Art und Maß berücksichtigt.
(2) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1
gilt bei baulich, gewerblich oder in ver-
gleichbarer Weise nutzbaren Grundstü-
cken innerhalb des Geltungsbereiches
eines Bebauungsplanes die überplante
Fläche. Ist das Grundstück nur teilweise
überplant und ist der nicht überplante
Grundstücksteil dem Innenbereich (§
34 BauGB) zuzuordnen, so gilt die Flä-
che des Buchgrundstücks. Abs. 3 ist in-
soweit ggf. entsprechend anzuwenden.
(3) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 19. April 2021
gilt bei baulich, gewerblich oder in ver-
gleichbarer Weise nutzbaren Grundstü-
cken außerhalb des Geltungsbereiches
eines Bebauungsplanes oder bei
Grundstücken, für die ein Bebauungs-
plan eine bauliche, gewerbliche oder
vergleichbare Nutzung nicht festsetzt,
a) soweit sie an die Erschließungsanla-
ge angrenzen, die Fläche zwischen der
gemeinsamen Grenze der Grundstücke
mit der Erschließungsanlage und einer
im Abstand von 35 m dazu verlaufenden
Linie,
b) soweit sie nicht angrenzen, die Flä-
che zwischen der Grundstücksgrenze,
die der Erschließungsanlage zuge-
wandt ist, und einer im Abstand von 35
m dazu verlaufenden Linie.
Grundstücksteile, die lediglich eine
wegmäßige Verbindung herstellen,
bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt.
Überschreitet die tatsächliche bauli-
che, gewerbliche oder vergleichbare
Nutzung die Abstände nach Satz 1 a)
oder b), so fällt die Linie zusammen mit
der hinteren Grenze der tatsächlichen
Nutzung.
(4) Zur Berücksichtigung des unter-
schiedlichen Maßes der Nutzung wird
die Fläche (Abs. 2 oder 3) vervielfacht
mit
a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem
Vollgeschoss,
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei
Vollgeschossen,
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei
Vollgeschossen,
d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier
oder fünf Vollgeschossen,
e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs
oder mehr Vollgeschossen,
f) 0,5 bei Grundstücken, die in einer
der baulichen oder gewerblichen Nut-
zung vergleichbaren Weise genutzt wer-
den können (z.B. Dauerkleingärten,
Freibäder, Friedhöfe, Sportanlagen).
Wenn sich aus der nach Abs. 5 oder Abs.
6 a) ermittelten Zahl der Vollgeschosse
ein höherer Faktor ergibt, so gilt dieser.
Vollgeschosse im Sinne dieser Rege-
lung sind Vollgeschosse im Sinne der
Landesbauordnung.
(5) Für Grundstücke innerhalb des Gel-
tungsbereiches eines Bebauungspla-
nes ergibt sich die Zahl der Vollgeschos-
se wie folgt:
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festge-
setzt, aus der höchstzulässigen Zahl
der Vollgeschosse.
b) Sind nur Baumassenzahlen festge-
setzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die
höchstzulässige Baumassenzahl geteilt
durch 3,5. Bruchzahlen werden auf vol-
le Zahlen auf- oder abgerundet.
c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe in
Form der Trauf- oder Firsthöhe festge-
setzt, so gilt als Zahl der Vollgeschosse
die höchstzulässige Trauf- oder Firsthö-
he geteilt durch 2,8. Sind beide Höhen
festgesetzt, so gilt die durch 2,8 geteilte
höchstzulässige Traufhöhe. Bruchzah-
len werden auf volle Zahlen auf- oder
abgerundet.
d) Ist tatsächlich eine höhere als die
festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zu-

gelassen oder vorhanden, ist diese zu-
grunde zu legen; dies gilt entspre-
chend, wenn die höchstzulässige Bau-
massenzahl oder die höchstzulässige
Gebäudehöhe überschritten werden.
Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB entsprechende Festsetzungen,
so gelten die Regelungen der Buchsta-
ben a) bis d) entsprechend.
(6) Für Grundstücke außerhalb des Gel-
tungsbereiches eines Bebauungspla-
nes oder für Grundstücke, für die ein Be-
bauungsplan oder eine Satzung nach §
34 Abs. 4 BauGB nicht die nach Abs. 5
erforderlichen Festsetzungen enthält,
ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse
wie folgt:
a) Bei bebauten Grundstücken aus der
Höchstzahl der tatsächlich vorhande-
nen Vollgeschosse. Ist die Zahl der Voll-
geschosse wegen der Besonderheit des
Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als
Zahl der Vollgeschosse die Höhe des
Bauwerkes gem. Abs. 5 c) geteilt durch
2,8. Bruchzahlen werden auf volle Zah-
len auf- oder abgerundet.
b) Bei unbebauten aber bebaubaren
Grundstücken aus der Zahl der auf den
Grundstücken der näheren Umgebung
überwiegend vorhandenen Vollge-
schosse.
c) Bei Grundstücken, auf denen keine
Bebauung zulässig ist, die aber gewerb-
lich oder in vergleichbarer Weise ge-
nutzt werden können, wird ein Vollge-
schoss zu Grunde gelegt.
d) Bei Grundstücken, auf denen nur Ga-
ragen oder Stellplätze zulässig oder vor-
handen sind, wird die tatsächlich vor-
handene Zahl der Vollgeschosse, min-
destens aber ein Vollgeschoss zu Grun-
de gelegt.
(7) Zur Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Art der Nutzung werden
die in Abs. 4 festgesetzten Faktoren um
0,5 erhöht
a) bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe-
und Industriegebieten sowie Sonderge-
bieten mit der Nutzungsart Einkaufs-
zentren, großflächige Handelsbetriebe,
Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und
Hafengebiet;
b) bei Grundstücken in anderen als der
unter a) bezeichneten Gebiete, wenn
sie überwiegend gewerblich, industriell
oder in vergleichbarer Weise (z.B.
Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-,
Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schul-
gebäuden) genutzt werden. Ob ein
Grundstück, das sowohl gewerblichen
als auch nicht gewerblichen (z.B. Wohn-
zwecken) Zwecken dient, „überwie-
gend“ im Sinne dieser Regelung genutzt
wird, bestimmt sich nach dem Verhält-
nis, in dem die verwirklichte Nutzung
der tatsächlich vorhandenen Geschoss-
flächen zueinander steht. Liegt eine ge-
werbliche oder vergleichbare Nutzung
ohne Bebauung oder zusätzlich zur Be-
bauung vor, so sind die tatsächlich ent-
sprechend genutzten Grundstücksflä-
chen jeweils der Geschossfläche hinzu-
zuzählen. Freiflächen, die sowohl für
gewerbliche oder vergleichbare als
auch für andere Zwecke genutzt werden
(z.B. Kfz-Abstellplätze) als auch gärtne-
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risch oder ähnlich gestaltete Freiflächen
und brachliegende Flächen, bleiben bei
dem Flächenvergleich außer Ansatz.
(8) Abs. 7 gilt nicht für durch selbststän-
dige Grünanlagen erschlossene Grund-
stücke.

§ 6
Eckgrundstücksvergünstigung

(1) Für überwiegend Wohnzwecken die-
nende Grundstücke, die von zwei
gleichartigen und vollständig in der
Baulast der Gemeinde stehenden Er-
schließungsanlagen i.S. des § 2 Abs. 1
erschlossen werden, ist die Grund-
stücksfläche nach § 5 Abs. 2 oder Abs. 3
bei der Verteilung des umlagefähigen
Aufwandes für jede Erschließungsanla-
ge nur mit der Hälfte anzusetzen. Für
Grundstücke, die durch mehr als zwei
solcher gleichartigen und vollständig in
der Baulast der Gemeinde stehenden
Erschließungsanlagen erschlossen wer-
den, wird die Grundstücksfläche nach §
5 Abs. 2 oder Abs. 3 durch die Anzahl
der Erschließungsanlagen geteilt.
(2) Eine Ermäßigung nach Abs. 1 ist
nicht zu gewähren,
a) wenn die Ermäßigung dazu führen
würde, dass sich der Beitrag für die an-
deren Grundstücke im Abrechnungsge-
biet um mehr als 50 % erhöht,
b) für die Flächen der Grundstücke zwi-
schen zwei Erschließungsanlagen, für
die nach Maßgabe des § 5 Abs. 3 Er-
schließungsbeiträge nicht mehrfach er-
hoben werden.

§ 7
Kostenspaltung

Der Erschließungsbeitrag kann für
1. Grunderwerb,
2. Freilegung und
3. selbstständige Teile der Erschlie-
ßungsanlage wie

a) Fahrbahn,
b) Radwege,
c) Gehwege,
d) Parkflächen,
e) Grünanlagen,
f)Mischflächen,
g) Entwässerungseinrichtungen sowie
h) Beleuchtungseinrichtungen
gesondert und in beliebiger Reihenfol-
ge erhoben werden.
Mischflächen i.S. v. Nr. 3 f) sind solche
Flächen, die innerhalb der Straßenbe-
grenzungslinien Funktionen der in Nr. 3
a) – e) genannten Teileinrichtungen mit-
einander kombinieren und bei der Glie-
derung der Erschließungsanlage ganz
oder teilweise auf eine Funktionstren-
nung verzichten.

§ 8
Merkmale der endgültigen Herstellung

der Erschließungsanlagen
(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraft-
fahrzeugen nicht befahrbare Verkehrs-
anlagen und selbstständige Parkflä-
chen sind endgültig hergestellt, wenn
a) ihre Flächen im Eigentum der Ge-
meinde stehen und
b) sie über betriebsfertige Entwässe-
rungs- und Beleuchtungseinrichtungen
verfügen. In Einzelfällen kann die Ge-
meinde bei mit Kraftfahrzeugen nicht
befahrbaren Verkehrsanlagen und
selbstständigen Parkflächen auf die
Herstellung von Entwässerungs-
und/oder Beleuchtungseinrichtungen
verzichten.
(2) Die sich aus dem Bauprogramm er-
gebenden flächenmäßigen Bestandtei-
le der Erschließungsanlage sind end-
gültig hergestellt, wenn
a) Fahrbahnen, Gehwege, Radwege,
selbstständige und unselbstständige
Parkflächen eine Befestigung aus trag-

fähigem Unterbau mit einer Decke aus
Asphalt, Beton, Platten, Pflaster oder
Rasengittersteinen aufweisen, wobei
die Decke auch aus einem ähnlichen
Material neuzeitlicher Bauweise beste-
hen kann,
b) unselbstständige Grünanlagen gärt-
nerisch gestaltet sind,
c) Mischflächen in den befestigten Tei-
len entsprechend a) hergestellt und die
unbefestigten Teile gemäß b) gestaltet
sind.
(3) Selbstständige Grünanlagen sind
endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen
im Eigentum der Gemeinde stehen und
gärtnerisch gestaltet sind.

§ 9
Vorausleistungen

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für
die eine Beitragspflicht noch nicht oder
nicht in vollem Umfang entstanden ist,
Vorausleistungen bis zur Höhe des vor-
aussichtlichen Erschließungsbeitrages
erheben.

§ 10
Ablösung des Erschließungsbeitrages

Der Erschließungsbeitrag kann abge-
löst werden. Der Ablösungsbetrag be-
misst sich nach der voraussichtlichen
Höhe des nach Maßgabe dieser Sat-
zung zu ermittelnden Erschließungs-
beitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablö-
sung besteht nicht.

§ 11
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt außer Kraft die Satzung
vom 10.11.1987 in der Fassung vom
28.09.2001.
Soweit eine Beitragspflicht auf Grund
früherer Satzungen entstanden ist, gel-

ten diese weiter.

Matzenbach, 19. April 2021
gez. Müller)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeord-
nung (GemO):
Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der
GemO oder auf Grund dieses Gesetzes
zustande gekommen sind, gelten ein
Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung, die Ausfertigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt
worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschriften gegenüber der Ge-
meindeverwaltung unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2
Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 28. April
2021
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Bekanntmachung
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergebnisse der
Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse.
Der Ortsgemeinderat Matzenbach hat in seiner Sitzung am 06.04.2021 folgende Beschlüsse ge-
fasst:

öffentlich
Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2021 und die
Brennholzpreise 2021

a) Der Ortsgemeinderat stimmt dem Forstwirtschaftsplan 2021 in der vorliegenden Form zu.
b) Der Ortsgemeinderat stimmt den Brennholzpreise für 2021 zu.

Übertragung der Revierleitung des Gemeindewaldes im Zuge der Neuabgren-
zung des Forstreviers Glantal

Nach kurzer Diskussion überträgt die Ortsgemeinde die Revierleitung ihres Gemeindewaldes im
Zuge der Neuabgrenzung des Forstreviers Glantal an Landesforsten, vertreten durch das Forstamt
Kusel

Neues aus dem Ortsgemeinderat Matzenbach
Schalten Sie eine Anzeige!

Melden Sie sich bei uns unter
06381 86 22,

anz-kus@suewe.de

www.wochenblatt-reporter.de
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Bekanntmachung
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 Ge-
mO – Unterrichtung der Einwohner über
die Ergebnisse der Ratssitzung sowie
Bekanntgabe der in nichtöffentlicher
Sitzung gefassten Beschlüsse.
Der Ortsgemeinderat Nanzdietschwei-
ler hat in seiner Sitzung am 14.04.2021
folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Bildung eines Forstzweckverbandes;
Beratung und Beschlussfassung
über die Verbandsordnung des
Forstzweckverbandes sowie
über einen Beitritt

Der Ortsgemeinderat stimmt dem Entwurf
der Verbandsordnung in der vorliegenden
Fassung zu. Darüber hinaus beschließt
der Ortsgemeinderat dem Forstzweckver-
band Oberes Glantal beizutreten.
Die Zustimmung zum Entwurf der Ver-
bandsordnung und der Beitritt zum
Forstzweckverband Oberes Glantal gilt
auch für den Fall, dass einzelne im Ent-
wurf der Verbandsordnung genannten
Ortsgemeinden, deren Waldfläche im
Verhältnis zur gesamten Waldfläche
klein ist, nicht ihren Beitritt zum Forst-
zweckverband erklären. Vermindert sich

die Anzahl der beitretenden Ortsgemein-
den und/oder die Waldfläche erheblich
oder bilden die beitretenden Ortsge-
meinden keine zusammenhängende
Waldfläche, behält sich der Ortsgemein-
derat eine erneute Beschlussfassung
und einen Widerruf des Beitritts vor.

Beratung und Beschlussfassung
über den Forstwirtschaftsplan 2021
und die Brennholzpreise 2021

a) Der Ortsgemeinderat stimmt dem
Forstwirtschaftsplan 2021 in der vorlie-
genden Form zu.
b) Der Ortsgemeinderat stimmt den vor-
geschlagenen Brennholzpreisen für
2021 zu.

Übertragung der Revierleitung des
Gemeindewaldes im Zuge der Neu-
abgrenzung des Forstreviers Glantal

Die Ortsgemeinde überträgt die Revier-
leitung ihres Gemeindewaldes im Zuge
der Neuabgrenzung des Forstreviers
Glantal an Landesforsten, vertreten
durch das Forstamt Kusel.

Bebauungsplan „Auf der Höllenhub
Teil E“
Planvorentwurf

Der Ortsgemeinderat beschließt, den
Tagesordnungspunkt in eine nächste

Neues aus dem Ortsgemeinderat Nanzdietschweiler
Sitzung zu verschieben, da noch viele
Fragen offen und ungeklärt sind.

Straßensanierung Bergstraße
Vergabe Planungsauftrag

Der Ortsgemeinderat beschließt den
Planungsauftrag, mit einer Bruttoauft-
ragssumme in Höhe von 21.251,70 € an
das Büro Decker aus Kusel zu vergeben.
Das Ergebnis ist dem Ortsgemeinderat
vorzustellen. Es soll noch dieses Jahr
ein Zuwendungsantrag bei der ADD ge-
stellt werden.

Beleuchtung Glan-Blies-Radweg;
Förderantrag

Der Ortsgemeinderat beauftragt die
Ortsbürgermeisterin, den Gestattungs-
vertrag mit dem Landkreis Kusel abzu-
schließen.
Der Ortsgemeinderat beauftragt die
Ortsbürgermeisterin, einen Förderan-
trag beim Sonderprogramm „Stadt und
Land“ des Bundes zur Förderung der Ra-
dinfrastruktur für die Beleuchtung des
Glan-Blies-Radweges zu stellen

Information über eine getroffene
Eilentscheidung

Der Ortsgemeinderat nimmt die getrof-

fene Eilentscheidung zustimmend zur
Kenntnis.

Absturzsicherung Durchlass Garten-
strasse

Der Ortsgemeinderat beschließt den Ta-
gesordnungspunkt an den Bauaus-
schuss zur Beratung zu verweisen und
dann über den dessen Vorschlag in
einer nächsten Ratssitzung zu beschlie-
ßen.

Kostenübernahme Corona-Schnelltests
Die entstandenen Kosten der bisherigen
Corona-Schnelltests werden der Ortsbür-
germeisterin erstattet.

Änderung der Friedhofssatzung
Der Ortsgemeinderat stimmt der Ände-
rung zur Friedhofssatzung vom
28.10.2019 zu. Der §15 Abs. 4 erhält
die vorliegende Fassung.

nicht öffentlich
Grundstücksangelegenheiten

Der Ortsgemeinderat entscheidet sich
gegen einen Grundstücksankauf.

Nanzdietschweiler

Ohmbach

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 12.05.2021, um 19:00 Uhr,
findet im Saal „Niederohmbach“ des Heimat-
und Kulturtreffs, Höferstraße 16, 66903 Ohm-
bach, unter Einhaltung der Abstands- und Hygi-
eneregeln, eine Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Ohmbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesord-
nungspunktes 7 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Vorstellung Projekt Sanierung Leichenhalle
2. Stufenweise Beauftragung des Ing. Vertra-

ges für die Leichenhalle
3. Ausbau Feldweg am Knechtenberg Auftrags-

vergabe
4. Winterdienst ab 2021/2022
5. Friedhofssatzung - Änderungssatzung
6. Informationen
nicht öffentlich
7. Personalangelegenheit

Hinweis:
Während der gesamten Sitzung besteht Mas-
kenpflicht!

Beschränkung der Teilnehmerzahl
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, so-
fern nicht gemäß § 35 Abs. I GemO aufgrund
einer gesetzlichen Vorgabe, aus Gründen des
Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Inter-
essen Einzelner, die Nichtöffentlichkeit vorge-
sehen ist. Aus Gründen des Gesundheitsschut-
zes können jedoch aufgrund der aktuellen Coro-
na-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitä-
ten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt
werden. Um die notwendigen Abstände zwi-
schen den Teilnehmern gewährleisten zu kön-
nen, ist die Besucherzahl daher begrenzt.

Ohmbach, den 26. April 2021
gez. Gerhard Kauf
-Ortsbürgermeister -

Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem
Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ohmbach für
die Haushaltsjahre 2021 und 2022 liegt wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal,
Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zim-
mer Nr. S1-5.08 bis zur Beschlussfassung durch
den Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die
Einwohnerinnen und Einwohner von Ohmbach

haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen
ab dieser Bekanntmachung Vorschläge zum
Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haus-
haltsplan für die Jahre 2021 und 2022 einzurei-
chen. Die Vorschläge sind schriftlich bei der
Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen.
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um
eine telefonische Terminvereinbarung
unter 06373/504-153.

Erweiterungsmaßnahmen
im Stromversorgungsnetz
Sehr geehrte Anschlussnutzerin, sehr geehrter Anschlussnutzer,
hiermit informieren wir Sie, dass die Pfalzwerke Netz AG dringende Er-
weiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz durchführt.
Diese Wartungsarbeiten werden ab Montag, den 10.05.21 bis Mitt-
woch, den 12.05.21 in der Gemeinde Rehweiler in der Zeit zwischen
8:00 Uhr und 16:00 Uhr erfolgen.
DIE STROMVERSORGUNG WIRD MITTELS ERSATZSTROMAGGREGAT GE-
WÄHRLEISTET.
Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durch-
führung der Arbeiten nicht möglich.
Sie haben Fragen?
Für Rückfragen steht Ihnen die Hotline des Kundenservice unter der Te-
lefon-Nummer 0621 585 2010 zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis,

Ihre Pfalzwerke Netz AG
Kurfürstenstraße 29, 67061 Ludwigshafen
Internet: www.pfalzwerke-netz.de
E-Mail: kundencenter@pfalzwerke-netz.de

Rehweiler

Aktuelle Nachrichten
aus der Verbandsgemeinde:

wochenblatt-reporter.de/
wochenblatt-oberes-glantal
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Schönenberg-Kübelberg

Steinbach

Bekanntmachung
Am Montag, den 10.05.2021, um 19:00 Uhr,
findet im Saal des Ev. Gemeindehauses, Haupt-
straße 65, 66909 Steinbach am Glan eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde
Steinbach am Glan statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:

öffentlich
1. Auftragsvergabe

Frutzweilerstraße „Straßenausbau“
2. Anschaffung eines Geschwindigkeitsmess-

gerätes
3. Kontrolle der Flächennutzung und Feldwirt-

schaftswege
4. Informationen

Steinbach am Glan, den 27. April 2021
gez. Jörg Fehrentz, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, so-
fern nicht gem. § 35 Abs. 1 GemO aufgrund einer
gesetzlichen Vorgabe, aus Gründen des Gemein-
wohls oder wegen schutzwürdiger Interessen
Einzelner die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist.
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können
jedoch aufgrund der aktuellen Corona-Pande-
mie-Situation nur begrenzte Kapazitäten der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um
die notwendigen Abstände zwischen den Teil-
nehmern gewährleisten zu können, ist die Besu-
cherzahl daher begrenzt. Während der gesamten
Sitzung besteht Maskenpflicht.

„Vereinshelden“ gesucht
Der Kultur- und Heimatverein
Sand (KuH) möchte „Vereinsheld“
werden und beteiligt sich dafür
momentan an der gleichnamigen
Online-Aktion der Stadtwerke
Homburg. In der jetzt angelaufe-
nen „Vorrunde“ kann man bis 18.
Mai für den KuH täglich, kostenlos
und ohne Angabe persönlicher
Daten online seine Stimme abge-
ben und so dem KuH dabei helfen,
am Ende zum Vereinsheld zu wer-
den. Die Stimmabgabe ist ganz
einfach unter www.kuh-
sand.de/vereinsheld möglich.
Von dort wird man direkt zur Ab-
stimmungsseite weitergeleitet.
Die acht bestplatzierten Vereine
kommen ins Finale und erhalten
am Ende der Aktion Geldspenden
für ihre Vereinsarbeit.

KuH beteiligt sich an Abstimmungsaktion der Stadtwerke Homburg

9. Mai: Coronagerechter
Kuchenverkauf „To Go“

Zum Muttertag am Sonntag, 9.
Mai veranstaltet der Kultur- und
Heimatverein Sand von 10-13 Uhr
einen Corona-gerechten Kuchen-
verkauf am Vereinshaus auf dem
Ziegelberg.
Wegen der aktuellen Notbremsen-
Lage natürlich nur To-Go und unter
Einhaltung aller geltenden Hygie-
ne- und Abstandsregeln.
Trotz der notwendigen Einschrän-
kungen wollen wir im Dorf aber
nochmal ein leckeres Angebot
machen. Wir freuen uns über Euer
Interesse am Sonntag, 9. Mai.

Im Vereinshaus Sand zum Muttertag

Spendenaktion

Spendenaktion Zur Renovierung
des Sportheims Kübelberg
Auch Barspenden sind möglich

Unsere Spendenaktion läuft der-
zeit auf vollen Touren, aber so
langsam auch dem Ende entge-
gen. Nur noch bis zum 17.05.
kann gespendet werden. Dann
müssen wir unser Spendenziel er-
reicht haben, oder alle Spender
erhalten ihr Geld zurück und wir
gehen leer aus
Auch wenn die bis dato eingegan-
gen Spenden dafür noch nicht
ausreichen, sind wir für die Viel-
zahl der bereits eingegangenen
Spenden sehr dankbar, und guter
Dinge unser Ziel noch zu errei-
chen.
Wichtig auch für alle die nicht so
sicher im Umgang mit dem Inter-
net sind: Wir können auch Barsp-
enden der Aktion zukommen las-
sen!
Wer dies tun möchte sollte sich bit-
te bei einem Vorstandsmitglied
melden, oder telefonisch bei Mat-

thias Mohrbacher: 01775896008.
Aber natürlich wäre es am ein-
fachsten ihr spendet das Geld di-
rekt auf der Plattform der Volks-
bank Saarpfalz unter dem Stich-
punkt „viele-schaffen-mehr“ bzw.
folgendem Link:

https://saarpfalz.viele-schaffen-
mehr.de/umkleide-svkuebelberg

Für jede 5 € Spende von euch gibt
die Volksbank nochmals 5 € dazu.
Wichtig dabei: Je Spende und da-
zu erforderlicher Email- Adresse
gibt es nur einmalig 5€ dazu. Soll-
tet ihr also mehr geben wollen,
wäre es gut wenn ihr die Spende
auf mehrere Personen mit eigener
Mailadresse aufteilen würdet.
Das Geld wird verwendet um unse-
re begonnenen Renovierungsar-
beiten am Sportheim abschließen
zu können, um dann nach dem
Lockdown wieder aufschließen
und durchstarten zu können.

Vielen Dank im vorraus!

Zur Renovierung des Sportheims Kübelberg

Senden Sie Ihre Beiträge
für das Amtsblatt an:

wochenblatt@vgog.de

Seite 18 8. Mai 2021AMTSBLATT



Bauplätze in Wahnwegen zu verkaufen
Wir bieten vier voll erschlossene Baugrundstücke für
je 71,00 €/qm in ruhiger Lage ohne Durchgangsver-
kehr. Die Grundstücke sind gut bebaubar (keine
Hanglage) und verfügen über Glasfaser (FTTH). Die
Grundstücksgrößen liegen zwischen 700-720 qm.
Der Bebauungsplan hat nur wenige Einschränkungen.
Wir suchen junge Familien, die die Grundstücke zur
Eigennutzung bebauen. Die Bauplätze werden über
ein Bewerbungsverfahren gemäß der im folgenden
veröffentlichten Bauplatzvergabekriterien vergeben.
Weitere Informationen zu den Grundstücken sowie
die Bewerbungsunterlagen zur Teilnahme am Verga-
beverfahren erhalten interessierte Bauwillige bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Frau
Lisa Ziehmer, unter Tel.: 06373/504-164 oder Mail:
l.ziehmer@vgog.de
Annahmeschluss für Bewerbungsunterlagen ist der
07.07.2021.

Bauplatzvergabekriterien der Gemeinde Wahnwegen

Neubaugebiet „Heidestraße„
(Flst Nr. 3048/15, 3048/17, 3048/18 sowie

3049+3048/14)

l. Präambel
Die Gemeinde Wahnwegen verfolgt mit den vorliegen-
den Bauplatzvergabekriterien das Ziel, den sozialen
Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde zu stärken und zu festigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 2
BauGB). Die Bauplatzvergabekriterien dienen dazu,
dauerhafte, langfristige und nachhaltige Sesshaftig-
keit in der Gemeinde zu ermöglichen, weil diese die
soziale Integration und den Zusammenhalt in der ört-
lichen Gemeinschaft maßgeblich stärkt (§ 1 Abs. 6 Nr.
2, 3 und 4 BauGB). Gerade junge Familien mit mehr-
jähriger Bindung zur ört-lichen Gemeinschaft sind auf
die Bauplatzvergabekriterien angewiesen, um auch
zukünftig in der Gemeinde Wahnwegen bleiben zu
können und nicht zum Wegzug gezwungen zu sein (§
1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB).
Die örtliche Gemeinschaft in der Gemeinde Wahnwe-
gen wird geprägt von Menschen, die sich in vielfälti-
gen Aufgaben ehrenamtlich engagieren. Dies soll in
diesen Bauplatzvergabekriterien ebenfalls positiv he-
rausgearbeitet werden. Dabei sollen Bürger, welche
sich in ei-ner herausragenden oder arbeitsintensiven
Funktion (Sonderaufgabe) in einem eingetrage-nen
Verein, einer sozialkaritativen oder kirchlichen Orga-
nisation, die in der Gemeinde ihren Sitz hat, als Mit-
glied des Gemeinderats sowie insbesondere in der
örtlichen freiwilligen Feuerwehr in den vergangenen
fünf Jahren verdient gemacht haben, besonders be-
rücksichtigt werden. Als ehrenamtliches Engagement
im eingetragenen Verein werden dabei Tätig-keiten in
der Vorstandschaft oder als Übungsleiter berücksich-
tigt. Mehrere Funktionen innerhalb eines Ver-
eins/einer Organisation können nicht berücksichtigt
werden. Mehrere Funktionen in verschiedenen Verei-
nen und Organisationen werden hingegen addiert
Der EU-Grundlagenvertrag von 2007 (Vertrag von Lis-
sabon) hebt die Anerkennung des kommunalen
Selbstverwaltungsrechts, die Stärkung des Subsidia-

ritätsprinzips, die Stärkung des Ausschusses der Re-
gionen und die Sicherung der kommunalen Daseins-
vorsorge als wichtige Bestandteile besonders hervor.
Die Bauplatzvergabekriterien der Gemeinde Wahnwe-
gen setzen die EU-Kautelen um und werden auch
künftig auf Basis der (europäischen) Rechtsentwick-
lung fortgeschrieben. Ein Rechtsanspruch auf Grund-
erwerb von der Gemeinde kann nicht abgeleitet wer-
den.
II. Vergabeverfahren
1. Nach der öffentlichen Beratung und Beschlussfas-
sung des Gemeinderats werden die Bau-platzverga-
bekriterien auf der Homepage der Gemeinde Wahn-
wegen und im Amtsblatt öffentlich bekanntgemacht.
2. Bis zum Ausschreibungsbeginn können sich Interes-
sierte auf eine Interessentenliste bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Oberes Glantal eintragen lassen.
Sie werden nach der öffentlichen Beratung und Be-
schlussfassung des Gemeinderats und der Veröffentli-
chung dieser Bauplatzvergabekriterien über den Be-
werbungsbeginn und die Bewerbungsfrist informiert.
3. Der Bewerbungszeitraum beträgt ab dem Tage der
Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Monate. Die Bewer-
bung muss innerhalb des Bewerbungszeitraumes im
Original und in Papierform bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, 66901
Schönenberg-Kübelberg eingehen. Der Eingang der
Bewerbung wird von der Verbandsgemeindeverwal-
tung in Textform bestätigt. Unvollständige Bewer-
bungsunterlagen (dies gilt auch für fehlende Nachwei-
se) führen zum Verfahrensausschluss. Die Bewerber
versichern mit Abgabe der Bewerbung die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen.
4. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wertet die Ver-
bandsgemeindeverwaltung die fristge-recht einge-
gangenen und vollständigen Bewerbungen anhand
der beschlossenen Bauplatzvergabekriterien aus. Die
zugelassenen Bewerber werden anhand der erreich-
ten Punktzahl in eine Reihenfolge geordnet.
5. Über das Ergebnis der Vergabe der Bauplätze wer-
den gemäß der festgestellten Punkteverteilung der
wertbaren Bewerbungen die ab Platzziffer 1 in der ab-
steigenden Reihenfolge ermittelten Bewerber schrift-
lich von der Verbandsgemeinde informiert. Anschlie-
ßend ha-ben die Bewerber sich innerhalb von 14 Ta-
gen nach Zugang der Information verbindlich schrift-
lich zu erklären, ob und — soweit mehrere Bauplätze
zugewiesen werden können — welchen Bauplatz sie
erwerben wollen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist
gilt die Bewerbung als zurückgenommen und die Ge-
meinde kann den oder die verfügbaren Bauplätze an
andere nachrückende Bewerber vergeben und veräu-
ßern. Auf Grundlage dieser Rückmeldungen erfolgt
das Zuteilungsverfahren.
6. Nach Zuteilung aller Bauplätze berät und be-
schließt der Gemeinderat in einer öffentlichen Sit-
zung über den Verkauf der Bauplätze. Anschließend
vereinbart die Gemeinde mit den Bewerbern, denen
ein Bauplatz zugewiesen wurde, Notartermine zur Un-
terzeichnung der Grundstückskaufverträge und an-
schließender Auflassung der Grundstücksveräuße-
rung.
III. Zugangsvoraussetzungen
Antragsberechtigt sind nur volljährige, natürliche Per-
sonen. Eine Person darf - auch zusammen mit einer
anderen Person - nur einen Antrag stellen und auch
nur einen Bauplatz erwerben. Bei zwei Antragstellern
müssen beide Vertragspartner sein. Bei verheirateten
Antragstellern, bzw. eingetragenen Lebenspartnern
nach LPartG kann der Antrag gemeinsam oder von
einer Person gestellt werden, je Ehepaar/eingetrage-
ne Lebenspartnerschaft nach LPartG darf jedoch nur
ein Antrag gestellt werden. Stellen Bewerber einen
Antrag als eheähnliche Lebensgemeinschaft, so darf
lediglich ein Antrag eingereicht werden.
IV. Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewich-
tung
Die Reihenfolge der Bewerber bei der Auswahl der
Bauplätze erfolgt gemäß der nachste-henden Aus-
wahlmatrix und deren System zur Verteilung von
Punkten. Der Bewerber mit der höchsten Punktzahl
darf sich vor dem Bewerber mit einer niedrigeren
Punktezahl einen Bauplatz aussuchen.

Die Ortsgemeinde Wahnwegen sucht Käufer für ihr Neubaugebiet „Heidestraße“ im Ortskern

V. Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde
MitAbschlussdesKaufvertragesverpflichtensichalleKäufer
gegenüber der Gemeinde Wahnwegen zur Übernahme wei-
tererVerpflichtungen, insbesondere einer Bauverpflichtung
innerhalb von 3 Jahren ab Beurkundung des Kaufvertrages,
sowie eines Veräußerungsverbo-tes vor Fertigstellung des
Wohngebäudes.DieÜbergabedesBaugrundstückeserfolgt
mitvollständigerZahlungdesKaufpreises.Einzelheitenhier-
zuwerdenimKaufvertraggeregelt.

Wahnwegen
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Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Wahnwegen hat in seiner Sit-
zung am 22.04.2021 auf der Grundlage des § 25 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 24 der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1 Zweck der Satzung
Die Ortsgemeinde Wahnwegen hat die Innerörtliche
Entwicklung im Fokus. Im Geltungsbereich der Sat-
zung ist dringender Handlungsbedarf einige städte-
bauliche Missstände zu beseitigen.
1.
Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) plant die Neuge-
staltung des Kreuzungsbereiches in der Ortsmitte von
Wahnwegen. Zwei Auszüge der Planungsvarianten
des LBM liegen dieser Satzung bei.
In den beigefügten Planungsvarianten 1 und 2 des
LBM sollen im Kurvenbereich der Kreuzung neben
einer Dammböschung auch ein Gehweg für Fußgän-
ger entstehen, sodass die Kurve übersichtlicher und
sicherer für die Verkehrsteilnehmer wird und die Un-
fallgefahr verringert werden soll.
Die in § 2 näher bezeichneten Grundstücke liegen di-
rekt an diesem Kreuzungsbereich der Ortsmitte und
werden für die Realisierung/Umsetzung der Planun-
gen benötigt, damit eine geordnete städtebauliche
Entwicklung sichergestellt werden kann.
Die Ortsgemeinde Wahnwegen nimmt zusätzlich am
Programm „Dorferneuerung“ teil. Die vorgenannte
Straßenplanung durch das LBM zieht hier eine Neu-
ordnung der Grundstücke mit sich, sodass eine städ-
tebauliche Überplanung erforderlich ist.
2.
Für den Erweiterungsbereich der Vorkaufsrechtssat-
zung ist der Abriss alter Bausubstanz im Fokus sowie
der Ausbau des Fußweges entlang der Friedhofsstraße.
Durch den Abriss maroder Bausubstanz hat die Orts-
gemeinde die Möglichkeit die innerörtliche Entwick-
lung voranzubringen. Die Gestaltung des Ortskerns
kann den heutigen Situationen angepasst werden.
Der Fußweg ist derzeit aufgrund von Bestandsgebäu-
den nicht durchgängig, was eine große Gefahrenquel-
le darstellt. Die Friedhofstraße ist eine stärker befah-
rene Straße. Über die Friedhofstraße gelangt man von
der Ortsmitte zum Gemeindekindergarten, zum Ge-
meindehaus und zum Friedhof. Ein durchgängig aus-
gebauter Fußweg ist dringend erforderlich, um die Si-
cherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen
und die Unfallgefahr in diesem Bereich zu verringern.
Die in § 2 näher bezeichneten Grundstücke führen in
Richtung des Kindergartens und in Richtung Friedhof
und werden für die Realisierung/Umsetzung der Pla-
nungen benötigt, damit eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung sichergestellt werden kann.
Zur Sicherung der in Betracht zu ziehenden städte-
baulichen Maßnahmen und einer geordneten städte-
baulichen und ortsgestalterischen Entwicklung steht
der Ortsgemeinde Wahnwegen ein besonderes Vor-
kaufsrecht an Grundstücken in dem in § 2 näher be-
zeichneten Geltungsbereich zu.

§ 2 Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung vom
18.01.2021 erstreckt sich auf folgende Grundstücke
der Gemarkung Wahnwegen:
Fl.Nr. 64/1, 63/2
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung vom
18.01.2021 wird um die folgenden Grundstücke der
Gemarkung Wahnwegen erweitert:
Fl.Nr. 62/1, 63/4
Der gesamte Geltungsbereich dieser Satzung über
das besondere Vorkaufsrecht der Ortsgemeinde
Wahnwegen erstreckt sich nun auf folgende Grund-
stücke der Gemarkung Wahnwegen:
Fl.Nr. 64/1, 63/2, 62/1 und 63/4
Der Geltungsbereich ist in der als Anlage beigefügten
Karte ersichtlich.
Die Karte ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt
die Satzung über das besondere Vorkaufsrecht vom
18.01.2021 außer Kraft.

Ausgefertigt:
Wahnwegen, den 22.04.2021
René Morgenstern, Ortsbürgermeister

Begründung:
Die Ortsgemeinde Wahnwegen ist bestrebt, die städ-
tebauliche und ortsgestalterische Entwicklung fortzu-
führen, um die Attraktivität als Wohngemeinde sowie
die Lebensqualität für ihre Bewohner, auch in sozia-
ler und kultureller Hinsicht, zu steigern.
Dies kann insbesondere durch städtebauliche Maß-
nahmen (z.B. Abbruch alter Bausubstanz, Neuord-
nung von Grundstücken, Entwicklung von Baugebie-
ten, Sicherung der Erschließung von Neubaugebieten
etc.) realisiert werden.
Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Kreu-
zungsbereiches der Ortsmitte Wahnwegen durch den
Landesbetrieb Mobilität (LBM) soll auch die Ortsmitte
attraktiver gestaltet werden. Damit dies erfolgen
kann, ist es erforderlich, dass die Ortsgemeinde
Wahnwegen über ein rechtliches Instrument verfügt,
um die betreffenden Grundstücke bei deren Freiset-
zung erwerben zu können. Wie den beigefügten Pla-
nungsvarianten 1 und 2 des LBM zu entnehmen ist,
wird der Kurvenbereich neugestaltet, sodass die Ver-
kehrssituation erheblich verbessert wird. Durch das
Anlegen einer Dammböschung und Entstehen eines
Fußweges trägt das Konzept zur erheblichen Verbes-
serung der Sicherheit für die Bürger und Bürgerinnen
bei. Auch im Hinblick auf das Dorferneuerungspro-
gramm der Ortsgemeinde Wahnwegen ist durch die
vorgenannte Neugestaltung des Kurvenbereiches
eine städtebauliche Überplanung notwendig.
Die Ortsgemeinde Wahnwegen plant den Ausbau/ die
Verbreiterung des Gehweges in Richtung des Kinder-
gartens und des Friedhofs, damit die Sicherheit der
Bürgerinnen und Bürger verbessert wird. Auch die Un-
fallgefahr wird in diesem Bereich verringert werden.
Damit dies erfolgen kann, ist es erforderlich, dass die
Ortsgemeinde Wahnwegen über ein rechtliches In-
strument verfügt, um die betreffenden Grundstücke
bei deren Freisetzung erwerben zu können und die ge-
planten Maßnahmen umsetzen zu können. Aus die-
sem Anlass wird diese Vorkaufsrechtssatzung für den
in § 2 genannten Geltungsbereich erlassen.

Anlagen zur Satzung über das besondere Vorkaufs-
recht der Gemeinde Wahnwegen vom 22.04.2021
Gesamter Geltungsbereich der Satzung vom
22.04.2021

Satzung über das besondere Vorkaufsrecht der Gemeinde Wahnwegen vom 22.04.2021
Variante 1 Planung Landesbetrieb Mobilität

Variante 2 Planung Landesbetrieb Mobilität

Hinweis
gem. § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund die-
ses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-

sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.
Diese Bekanntmachung wird aufgrund § 27 a VwVfG
auch auf der Homepage der Verbandsgemeinde Obe-
res Glantal unter www.vgog.de/Öffentliche Bekannt-
machungen veröffentlicht.

Wahnwegen, den 08.05.21
Gez. Morgenstern
Ortsbürgermeister
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Waldmohr

Seit 50 Jahren Städtebauförderung von Bund, Ländern und
Gemeinden als Gemeinschaftsaufgabe

Durch die Städtebauförderung werden finanzielle Mittel für Investitionen für die Erneue-
rung und Entwicklung von Städten und Gemeinden bereitgestellt.
Gefördert werden sowohl kommunale wie auch private Investitionen.
Die Städtebauförderung ist seit Bestehen ständig im Wandel, um sich den aktuellen
Städtebauthemen anzupassen und den Kommunen und Bürgerinnen und Bürgern die
notwendigen Förderprogramme zur Verfügung zu stellen. Mehr dazu: www.tag-der-sta-
edtebaufoerderung.de
Das 1. Stadtsanierungsprogramm in Waldmohr wurde in der Zeit von 1996 bis 2017
durchgeführt.
Seit dem Jahr 2019 ist die Stadt Waldmohr erneut in einem Stadtsanierungsprogramm
im Verbund mit den Ortsgemeinden Brücken und Schönenberg-Kübelberg aufgenom-
men worden. Die Förderung ist sowohl für öffentliche Maßnahmen wie auch für Privat-
maßnahmen. Die Modernisierung von Privatimmobilien macht einen großen Teil der
Städtebauförderung aus.
Mit Hilfe von bereitgestellten Mittel der Stadtsanierung war es in Waldmohr möglich, die
Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu verbessern. Wie zum Beispiel:

Waldmohr ist seit 1996 schon in der Stadtsanierung engagiert

Auch weiterhin wird in Waldmohr an der Verbesserung der Infrastruktur gearbeitet und
einige Projekte werden mit Hilfe der Stadtsanierung gefördert werden. So zum Beispiel
die nachfolgenden Projekte, die im Mittelantrag für das Jahr 2021 beantragt wurden:
• Ausbau der Bruchstraße / Talstraße
• Erneuerung der Parkanlage zwischen Jahnstraße und Eichelscheiderstraße
• Freiflächengestaltung Rathausstraße 2

Neben der Stärkung der kommunalen Infrastruktur ist ein weiterer wichtiger Bestandteil
der Stadtsanierung die Förderung der Modernisierung von Privatimmobilien.

Die Unterstützung der Eigentümer bei der Sanierung der Immobilien ist der Stadt Wald-
mohr sehr wichtig. Für Immobilien, die im Sanierungsgebiet liegen, können bis zu
30.000 € bereitgestellt werden. Dies hat die Stadt Waldmohr in der Modernisierungs-
richtlinie so festgeschrieben. Für jeden Einzelfall ist die Förderung zu prüfen und in einer
Modernisierungsvereinbarung festzuschreiben. Daneben ist auch zu erwähnen, dass
die steuerlichen Vorteile ebenfalls beachtlich sind. Es werden erhöhte steuerliche Ab-
schreibungen gem. §§ 7 h, 10 f u 11 a EStG (AfA zu 100 % über 12 Jahre bei vermieteten
Objekten und AfA zu 90% über 10 Jahre bei eigengenutzten Objekten) gewährt. Wichtig
ist immer bei einer Förderung, dass bevor Aufträge vergeben werden, die Prüfung, in wie
weit eine Modernisierung förderfähig ist, abgeschlossen ist und sofern möglich eine
Modernisierungsvereinbarung mit der Stadt geschlossen ist.
Daher sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihre Immobilie im Stadtsanierungsgebiet moderni-
sieren möchten.

Ansprechpartner:
Stadtbürgermeister Dr. Jürgen Schneider
Rathausstraße 14
66914 Waldmohr
Tel.: 06373/504296
j.schneider@vgog.de

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Helga Munzinger (FB 2 Bauen und Umwelt)
Rathausstraße 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
Tel.: 06373/504185
h.munzinger@vgog.de

Büro Sanierungsbeauftragter
Hubert L. Deubert
Moritz Müller
Kleine Wust 16
67280 Quirnheim
Tel.: 06359/2016811
m.mueller@hldeubert.de

Waldmohr, den 08.05.2021
Gez. Dr. Schneider, Stadtbürgermeister

Geltungsbereich Sanierungsgebiet

Lesen Sie das Amtsblatt online:
www.wochenblatt-reporter.de/amtsblatt
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Naturbund NABU
Tomaten, Zucchini und Kürbis, Sukkulenten und an-
dere Blütenpflanzen
Die diesjährige Kampagne findet wieder auf dem
Waldmohrer Wochenmarkt statt. Sie finden bei uns
Setzlinge von älteren und neueren Tomatensorten in
größerer Auswahl (rot- gelb- und schwarzlila-früch-
tig, groß- und kleinfrüchtig, saftig und fleischig), Pa-
prika-, Zucchini- und Kürbissetzlinge, aber auch Blü-
ten- und Topfpflanzen u.a. Cherimoya, Kalanchoe,
Pelargonien und Agaven, Oregano für den Garten
und den Wintergarten.
Der Erlös kommt wieder einem größeren Natur-
schutzprojekt zugute.
Schauen Sie doch einmal bei uns vorbei!
Termin: Samstag, der 15. Mai 2021
Dauer: 8.00 – 12.00 Uhr
Ort: Marktplatz Waldmohr

Bundesweite Aktion: Die Stunde der Gartenvögel
vom 12. bis 16. Mai
Über Christi Himmelfahrt und das anschließende
Wochenende können die Interessierten an der Vo-
gelwelt in ganz Deutschland die Vögel, die in ihrem
Garten vorkommen, beobachten. Die Erfassung und
Zählung dient dazu, Veränderungen in der Häufig-
keit einer heimischen Vogelart, aber auch das Auf-
tauchen oder Verschwinden von Vogelarten zu erfas-
sen. So lassen sich bundesweite Trends ermitteln.
Der NABU hat dazu wieder eine Zählhilfe und einen
Flyer ausgearbeitet, auf dem die häufigsten Vogelar-
ten eingetragen werden können. Diese Materialien
liegen im Fachgeschäft „Kleeblatt“ aus. Die BBeo-
bachtungen können selbstverständlich auch elek-
tronisch unter www.stundedergartenvoegel.de ge-
meldet werden.

Vogelstimmen - Exkursion am frühen Morgen um
den Ohmbachsee
Die Exkursion muss wegen der Corona-Pandemie lei-
der ausfallem

Pflanzenbörse und Stunde der Gartenvögel

Neu auf dem
Wochenmarkt in
Waldmohr
Ab 8. Mai 21 wird Weck & Co aus
Steinbach am Glan regelmäßig
auf dem Wochenmarkt in Wald-
mohr vertreten sein. Angeboten
werden traditionsreiche und be-
liebte Bierspezialitäten. Über die
Sommermonate wird der Ver-
kaufsstand jeweils am 2. Samstag
jeden Monats auf dem Markt ver-

treten sein. Der Wochnmarkt fin-
det jeden Samstag von 8 - 12 Uhr
statt. Jeden Mittwoch ist Fischtag
von 8-12 Uhr - außer in den Som-
merferien.
Mehr zum Wochenmarkt unter:
www.waldmohr.de/leben-in-
waldmohr/wochenmarkt-wald-
mohr

Kirchliche Meldungen

Prot. Pfarramt Glan-
Münchweiler und Diet-
schweiler
Gottesdienste
09.05.2021 (Rogate), 9.00 Uhr,
Prot. Kirche Glan-Münchweiler
(Anmeldung nicht erforderlich,
Mund-Nasenschutz [FFP2, KN95,
OP-Maske] muss im Gottesdienst
getragen werden, Kontakdaten
werden vor Eintritt aufgenommen)
09.05.2021 (Rogate), 10.10 Uhr,
Prot. Martinskirche Dietschweiler
(Anmeldung nicht erforderlich,
Mund-Nasenschutz [FFP2, KN95,
OP-Maske] muss im Gottesdienst
getragen werden, Kontakdaten
werden vor Eintritt aufgenommen)
13.05.2021 (Christi Himmel-
fahrt), 10.00 Uhr (zentral), Prot.
Kirche Glan-Münchweiler (Anmel-
dung nicht erforderlich, Mund-Na-
senschutz [FFP2, KN95, OP-Mas-
ke] muss im Gottesdienst getra-
gen werden, Kontakdaten werden
vor Eintritt aufgenommen)
Hinweis: Aufgrund einer aktuell
hohen Corona-Inzidenz im Land-
kreis Kusel kann es kurzfristig zu
Ausfällen der Gottesdienste kom-
men (im Fall eines 7-Tage-Inzi-
denzwerts an mehreren Tagen
über 100). Eine entsprechende In-
formation findet sich im Bedarfs-
fall an den Kirchentüren. Wir bit-
ten schon vorab um Verständnis.
Kontakt:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel.: 06383/470 Email: pfarr-
amt.glan.muenchweiler@evkir-
chepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden
Breitenbach, Dunzweiler,
Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
09.05. 10:30 Uhr
13.05. 10:00 Uhr (Christi Himmel-
fahrt)

Dunzweiler-----

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr

Donnerstags v. 09:30-12:00 Uhr
oder unter Telefonnummer
06386/330

Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag, 09.05. 10.00 Uhr

Wenn Sie den Gottesdienst wei-
terhin per Post oder E-Mail erhal-
ten möchten, melden Sie sich ger-
ne im Pfarramt.
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags und freitags
14:00 bis 18:00 Uhr,
Saarpfalzstraße 16a
66914 Waldmohr
Tel.: 06373/9312

Prot. Kirchengemeinde
Herschweiler-Petters-
heim
Gottesdienste
Sonntag, 9. Mai 2021
Ohmbach 10 Uhr
Herschweiler-Pettersheim 10 Uhr
Donnerstag, 13. Mai 2021
Christi Himmelfahrt
Herschweiler-Pettersheim 10 Uhr
Sonntag, 16. Mai 2021
Krottelbach 9 Uhr
Langenbach 9 Uhr
Ohmbach 10 Uhr
Herschweiler-Pettersheim 10 Uhr
Voranmeldungen:
Wir bitten um telefonische Voran-
meldung, jeweils samstags vor
den Gottesdiensten unter Telefon
0 63 84 – 385 (Pfarramt) von 10 –
12 und 14 – 16 Uhr.
Schutzbestimmungen beachten
Auf dem Kirchengelände und im
Kirchenraum gilt Mund- und Na-
senschutz (Medizinische Masken
oder FFP2, KN95, N95). Die Sitz-
plätze sind den Schutzbestim-
mungen gemäß gekennzeichnet.
Kindergottesdienst
Informationen über Überra-
schungspost und Video-Info über
WhatsApp bei Bernadette 017 12 83
75 86 oder Laura 015 75 15 18 68 2
Kindergruppen und Jugendkreise
Info: Simeon Kloft, Jugendreferent

Tel. 0 63 84 – 99 89 559
WhatsApp 0151 41 23 40 56
Email: s.kloft@kirche-hp.de
Kontakte:
Pfarramt Herschweiler-Petters-
heim, Tel. 0 63 84 – 385 (bitte An-
rufbeantworter beachten)
www.kirche-hp.de
https://www.facebook.com/
KircheHP
Die Geschäftsführung obliegt der-
zeit Herrn Dekan und Pfarrer Lars
Stetzenbach.
Dekanatsgeschäftsstelle Kusel:
Tel.: 0 63 81 – 9 96 99 –11,
auch in Trauerfällen, für Taufen
und Trauungen.
Pfarramt.Kusel1@evkirchep-
falz.de

Prot. Kirchengemeinde
Gries
Gottesdienste
Liebe Gemeindeglieder,
die Aktivitäten in unserer Kirchen-
gemeinde sind aufgrund der Für-
sorge füreinander weiterhin ein-
geschränkt. Wir halten uns an die
jeweils geltenden Auflagen und
sind froh, dass wir wenigstens
Gottesdienste feiern können.

Sonntag, 9.5.2021
10:00 Uhr Gottesdienst in Miesau
Donnerstag, 13.5.2021 – Christi
Himmelfahrt
10:00 Uhr Gottesdienst zu Christi
Himmelfahrt im Miesauer Pfarr-
garten zusammen mit unseren
Pfadfindern. Wir bitten um telefo-
nische Anmeldung.
Sonntag, 16.5.2021
10:00 Uhr Gottesdienst in Gries
Öffnungszeiten: Pfarrerin Ute
Stoll-Rummel ist immer zu spre-
chen oder per mail zu erreichen.
Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8
Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8
Uhr bis 12 Uhr geöffnet.
Tel. 06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de
eMail: prot.pfarramt.miesau@t-
online.de

Prot. Kirchengemeinde
Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Sonntag, 09.05.2021
10.00 Uhr Gottesdienst
Christi Himmelfahrt, 13.05.2021
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 16.05.2021
10.00 Uhr Gottesdienst
Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Per-
sonen begrenzt. Bitte beachten
Sie weiterhin die Abstands- und
Hygieneregeln. Bitte tragen Sie,
sobald Sie die Kirche betreten,
eine FFP2- oder medizinische
Maske. Diese Maske muss auch
während dem Gottesdienst getra-
gen werden. Alle anderen Veran-
staltungen fallen bis auf weiteres
aus. Unsere Bürozeiten sind
dienstags und donnerstags von
09. – 12.00 Uhr sowie donners-
tags von 15.30 – 17.00 Uhr.
Telefon: 06373-3256, E-Mail:
pfarramt.schoenenberg@evkir-
chepfalz.de
Im dringenden Notfall wenden Sie
sich bitte an das Pfarramt Miesau,
Tel. 06372-1456.

Katholische Pfarrei Hl.
Remigius Hüffler, Kusel,
Glan-Münchweiler,
Nanzdietschweiler, Ram-
melsbach, Remigius-
berg, Reichenbach-Stee-
gen, Hoof
Gottesdienste
Dienstag 11. Mai
18.30 Uhr Werktagsmesse Glan-
Münchweiler
18.30 Uhr Werktagsmesse Ram-
melsbach
Mittwoch 12. Mai
09.00 Uhr Werktagsmesse Kusel
18.00 Uhr Vorabendmesse Nanz-
dietschweiler
Donnerstag 13. Mai
09.00 Uhr Festtagsmesse Glan-
Münchweiler

10.30 Uhr Festtagsmesse Ramme-
lsbach
10.30 Uhr Festtagsmesse Rei-
chenbach-Steegen
Freitag 14. Mai
18.30 Uhr Werktagsmesse Nanz-
dietschweiler
Wir bitten um Beachtung:
Alle Gottesdienstteilnehmer müs-
sen eine eigene OP – oder FFP 2
Maske tragen – auch während des
Gottesdienstes.
Wenn Sie einen Gottesdienst an
Sonn-oder Feiertagen besuchen
möchten, müssen Sie sich vorher te-
lefonisch im Pfarrbüro in Kusel an-
melden (Telefon: 06381/437170).
Bei der Anmeldung werden Name,
Adresse, Telefonnummer und ggfs.
die Mailadresse erfasst. Bei den
Werktagsmessen ist keine vorhe-
rige Anmeldung notwendig. Von
allen Teilnehmenden müssen
aber Name, Adresse und Telefon-
nummer erfasst werden. Die erfass-
ten Daten werden für mindestens
drei Wochen aufbewahrt und aus-
schließlich im Bedarfsfall der Kon-
taktrückverfolgung an die staatli-
chen Behörden weitergegeben.
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12, 66869 Kusel
Kontakt: Tel: 06381/43717-0
Fax: 06381/43717-99
Homepage: Pfarrei-Kusel.de
Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-
Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag – Freitag von 9.00 bis
12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert
Pfarrer Kazimierz Cwierz
Pfarrer Roland Spiegel
Gemeindereferent Michael Huber

Pfarramt Hl. Christophorus
Gottesdienste
Freitag, 07. Mai:
18.30 Uhr Schmittweiler Mess-
feier
Samstag, 08. Mai:
17.00 Uhr Sand Messfeier am
Vorabend
18.30 Uhr Ohmbach Messfeier

Senden Sie Ihre Beiträge für das Amtsblatt an:
wochenblatt@vgog.de
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am Vorabend
Sonntag, 09. Mai:
9.00 Uhr Waldmohr Messfeier
10.30 Uhr Kübelberg Messfeier
Donnerstag, 13. Mai: Christi Him-
melfahrt
9.00 Uhr Dunzweiler Messfeier
10.30 Uhr Kübelberg Messfeier
17.00 Uhr Kübelberg Maian-
dacht mit sakramentalem Segen
Samstag, 15. Mai:
18.30 Uhr Breitenbach Messfei-
er am Vorabend
Sonntag, 16. Mai:
9.00 Uhr Waldmohr Messfeier
10.30 Uhr Kübelberg Messfeier
Eine Anmeldung zu den Gottesdiens-
ten im Pfarrbüro (06373/3720) ist er-
forderlich. Kommen Sie bitte ca. 20
Minuten vor Beginn des Gottes-
dienstes, bringen Sie ihr eigenes
Gotteslob mit. Alle Gottesdienst-
teilnehmer müssen eine medizini-
sche Gesichtsmaske (OP-Maske)
oder eine Maske der Standards
KN95/N95 oder FFP2 tragen. Die
Maske ist während des gesamten
Gottesdienstes zu tragen. Wir wei-
sen darauf hin, dass auf allen öf-
fentlichen Plätzen rund um die Kir-
chen Maskenpflicht besteht. Die
Kirchen sind während der Gottes-
dienste nicht geheizt, bitte warm

anziehen. Aufgrund steigender
Corona-Zahlen kann es zu kurzfris-
tigen Verschärfungen oder Verän-
derungen von Hygieneregeln kom-
men oder zur Absage geplanter
Gottesdienste. Alle Informationen
sind immer kurzfristig auf unserer
Homepage veröffentlicht. Bei
Rückfragen können Sie sich gerne
im Pfarrbüro melden.
Ökum. Gottesdienst an Christi
Himmelfahrt
Zum Redaktionsschluss stand noch
nicht fest ob der geplante Gottes-
dienst, anlässlich des Ökumeni-
schen Kirchentages, auf demWikin-
gerplatz in Elschbach stattfinden
kann. Erkundigen Sie sich gerne im
Pfarrbüro über den aktuellen Stand.
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönen-
berg-Kübelberg
Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-
kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoe-
nenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag:
9.00-12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 16.00-
18.00 Uhr

das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel.
0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-
speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Ko-
operator
E-Mail: robert.maszkowski@bis-
tum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine
Pappon, Tel. 06373/8290422 o.
0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bis-
tum-speyer.de

Evangelische
Christusgemeinde
Gottesdienste
09.05.2021 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Jürgen Kizler
Für jeden Gottesdienst wird um
vorherige Anmeldung gebeten:
Tel. 06373/8290149 oder
e-mail:m.pfaffcg@outlook.de
Unsere Gottesdienste sind auch
weiterhin auf dem Youtube-kanal
unter ec-gemeinde.de abrufbar.
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Jürgen Kizler,

Schulstr. 10, 66901 Schönen-
berg-Kübelberg,
Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinden
Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag 09.05.
Altenkirchen 10:00 Uhr Got-
tesdienst
Donnerstag 13.05.
Altenkirchen 13:00 Uhr Kon-
firmationsgottesdienst
Anmerkung: Gottesdienste kön-
nen je nach aktueller Situation
auch kurzfristig abgesagt werden.
Bitte denken Sie beim Gottes-
dienstbesuch an die Mundnasen-
maske, Abstand und die Hygiener-
egeln. Aufgrund der Corona be-
dingten Heiz- und Lüftungsvor-
schriften empfehlen wir warme
Kleidung. Zur besseren Planbar-
keit melden Sie sich-wenn mög-
lich-bis samstags 15:00 Uhr tele-
fonisch im Pfarramt an. Je nach ak-
tueller Lage kann eine Veranstal-
tung auch kurzfristig ausfallen.
Protestantisches Pfarramt Alten-
kirchen

Pfarrerin Sabine Ella Schwenk-Vilov
Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bru-
ecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkir-
chen.de
Facebook:
www.facebook.com/Prot.Pfarrei-
Altenkirchen

Prot. Kirchengemeinden
Hüffler und Quirnbach
Gottesdienste

Liebe Gemeindeglieder,
aufgrund der aktuellen Corona-
Pandemie finden die Gottesdiens-
te in den beiden Prot. Gemeinde-
häusern Steinbach und Wahnwe-
gen statt. Wenn sie den Gottes-
dienst besuchen wollen, melden
sie sich im Pfarramt an ( 06384
8575 ). Bitte denken sie an eine
Mund-Nasenbedeckung. Diese
muss auch während des Gottes-
dienstes getragen werden.
Pfingstsonntag 23.05.2021
Wahnwegen 10.15 Uhr
Pfingstmontag 24.05.2021
Steinbach 10.15 Uhr

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Baerbocks Hunde-Zitat ist ein Fake

Faktencheck. Ein Screenshot
verbreitet sich auf Facebook
und unterstellt Annalena Ba-
erbock, sie habe ein Hunde-
verbot gefordert. Das stimmt
aber nicht.

Am Abend des 21. April verbrei-
tet sich ein Screenshot eines an-
geblichen Zitats von Annalena
Baerbock auf Facebook. Dem-
nach habe sie ein Hundeverbot
gefordert, weil Hunde viel C02
verursachen würden. Konkret
heißt es: „Wir können alleine
durch den Wegfall der Hunde in
Deutschland ca. 19 Millionen
Tonnen Kohlenstoffdioxid ein-
sparen. (...) Die private Tierhal-
tung muss daher ein Ende haben
und wenn es durch eine C02
Steuer auf Haustiere erfolgt“, ha-
be „Annalena Baerbock (39)“ ge-
sagt. Es gibt jedoch keine Belege
dafür, dass dieses Zitat wirklich
von Baerbock stammt.

Annalena Baerbock wurde am
19. April als Kandidatin der Grü-
nen für das Kanzleramt vorge-
stellt. In dem Facebook-Beitrag
wird behauptet, sie sei 39 Jahre
alt, sie ist aber 40. Eine Suche auf
Google mit Teilen des Zitats in
Anführungszeichen - um sicher-

zustellen, dass genau diese Wor-
te in den Suchergebnissen auf-
tauchen - brachte keinen Treffer.
Eine Suche nach den Stichworten
„Annalena Baerbock“ und „Hun-
de“ - ergab auch keine Ergebnis-
se, die belegen würden, dass sich
die Grünen-Politiker so oder ähn-
lich geäußert hätte.

Der Screenshot zeigt ein Foto

Correctiv: Angebliche Hundeverbots-Forderung ist eine Erfindung
von ihr. Eine Bildersuche ergibt,
dass es vom 2. September 2019
stammt. Der Screenshot und der
Facebook-Beitrag liefern aber
keine Quellen dafür, wann oder in
welchem Rahmen sie das Zitat
gesagt haben soll, noch dafür,
woher der Screenshot stammen
soll. Das sind weitere Anzeichen
dafür, dass es sich um eine fal-
sche Information handelt.

Haustiere sind ein emotiona-
les Thema. Mehr als 1.300 Profile
haben den Beitrag bislang geteilt.
Manche Personen auf Facebook
scheinen erkannt zu haben, dass
das Zitat offenbar falsch ist, an-
dere kommentieren, dass sie aus
diesem Grund Baerbock als Kan-
didatin nicht für wählbar halten.

Politikern und Politikerinnen
der Grünen werden auf den So-
zialen Netzwerken immer wieder
falsche Zitate unterstellt, wie ver-
gangene Correctiv-Fakten-
checks dokumentieren. Der Bei-
trag bedient zudem das Narrativ
der Grünen als Verbotspartei. In
der Vergangenheit berichteten
wir in Faktenchecks schon über
falsche Behauptungen, wonach
Kerzen, Luftballons oder der Ver-
kauf von Alkohol verboten wer-
den sollten. Auch ein angebliches

Verbot von Haustieren, gefordert
von Klimaaktivisten, haben wir
schon gesehen - das war teilwei-
se falsch. Neben dem Fehlen der
Quelle enthält der Screenshot
auch Zeichensetzungsfehler, die
ein weiterer Hinweis darauf sind,
dass er keinen seriösen Ursprung
hat.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-

verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Online-
Führung

Kaiserslautern. „Vom Raum auf
die Fläche: Skulpturen und Holz-
schnitte“ ist der Titel der 20-mi-
nütigen kostenfreien Online-Füh-
rung des Museums Pfalzgalerie
Kaiserslautern (mpk) am Diens-
tag, 11. Mai, um 18 Uhr mit Kura-
tor Dr. Sören Fischer, bei der es
um Klaus Hack geht. Der 1966 in
Bayreuth geborene Künstler um-
kreist das faszinierende Span-
nungsfeld zwischen Bildhauerei
und Holzschnitt. So formt er aus
Holzstämmen filigrane turmarti-
ge Gebilde, menschenähnliche
Gestalten oder Stadt- und Archi-
tekturreliefs. Die Einzelausstel-
lung, die mit ihrem dem Griechi-
schen entlehnten Titel „Anthro
Polis“ auf die zentralen Themen
„Mensch“ und „Stadt“ im Werk
von Hack verweist, stellt diese
außergewöhnliche Bildwelt erst-
mals in Kaiserslautern vor. Das
Online-Gespräch rückt dabei das
Spiel zwischen Raum und Fläche,
zwischen Relief und Vollplastik in
den Mittelpunkt. Dazu muss man
sich per E-Mail anmelden unter
anmeldung@mpk.bv-pfalz.de,
um die Zugangsdaten zu erhalten
(Mindestteilnehmerzahl: fünf
Personen). |ps

Dienstag, 11. Mai
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Annalena Baerbock FOTO: GRUE-

NE.DE
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Schalten Sie eine Anzeige!

Melden Sie sich bei uns unter 06381 86 22,
anz-kus@suewe.de

www.wochenblatt-reporter.de

Nur für Notfälle

Rheinland-Pfalz. Die zuständi-
gen Rettungsdienstbehörden in
Rheinland-Pfalz stellen immer
wieder die Nutzung der Notruf-
nummern für allgemeine Aus-
künfte fest. Innenminister Roger
Lewentz appelliert, die Notruf-
nummer 112 sowie auch die
Nummer 19222 ausschließlich
im Notfall zu nutzen.

„Die Notrufnummern der Leit-
stellen müssen für Notfälle frei-
gehalten werden. Notfallpatien-
tinnen und -patienten müssen
sich genau wie Hilfesuchende bei
Katastrophen, Unfällen oder
Bränden jederzeit darauf verlas-
sen können, dass ihr Anruf mit
der nötigen Priorität behandelt
wird. Für allgemeine Auskünfte,
auch im Corona-Kontext, gibt es
zahlreiche andere Angebote“, so
Lewentz.

Notrufnummern nicht als allgemeine Auskunft gedacht

Die Leitstellen sind innerhalb
ihres Rettungsdienstbereiches
die Einsatzzentrale für den ge-
samten Rettungsdienst und die
Einrichtungen zur Alarmierung
und zur Führungsunterstützung
im Brandschutz, in der Allgemei-

nen Hilfe und im Katastrophen-
schutz.

Die Kreisverwaltung Mainz-
Bingen als regional zuständige
Rettungsdienstbehörde hatte be-
reits berichtet, dass Fragen über
die Notrufnummern von der Er-
reichbarkeit des Ärztlichen Be-
reitschaftsdienstes über die Not-
dienste der Apotheken bis hin zur
Sperrung der Kreditkarte reich-
ten. Nach einer Auswertung der
Integrierten Leitstelle Bad Kreuz-
nach machten die Fehlanrufe
dort knapp 50 Prozent des Anru-
faufkommens aus, was Dispo-
nenten binde. |ps

Weitere Informationen:

Die Telefonnummern im Corona-Kontext
sind gesammelt abrufbar unter
corona.rlp.de/de/service/hotlines

Vom Wohnzimmer auf die Straße

Entsorgung. Hat man endlich
die zu volle Wohnung entrümpelt,
ist das Auto meistens gefüllt. Bü-
cher und alte CDs bringt man
dann zum Recyclinghof, sollte
man keinen Interessenten ken-
nen, der die Sachen haben möch-
te. Das geht aber nicht bei großen
Möbelstücken, Fahrrädern oder
Laminat, das nicht mehr ge-
braucht wird. Dafür ruft der Bun-
desbürger den Sperrmüll.

Sperrmüll ist kommunal gere-
gelt: Jede Gemeinde macht ihre
eigenen Regeln. Grundsätzlich
hat man aber seinen Sperrmüll zu
sortieren, da für die verschiede-
nen Materialien oft verschiedene
Wagen im Einsatz sind. Holz, Me-
tall, Kunststoff oder alte Matrat-
zen etwa sollten daher deutlich
getrennt abgestellt werden.

Jede Kommune definiert für
sich, was zum Sperrmüll gehört
und was nicht. Generell gelten

Dos and Don’ts beim Sperrmüll

folgende Sachen als Sperrmüll:
Holz- oder Metallmöbel, Matrat-
zen, Altholz, Metallschrott, Kof-
fer, Teppiche und Textilien. Bau-
müll und -schutt, kleinere Abfälle,
die auch in den Mülltonnen ent-
sorgt werden können, Altkleider,
Geschirr, Spielzeug, Grünabfälle,
Chemikalien, Batterien, Öle,
sonstige gefährliche Abfälle und
Mineralien, wie Stein oder Mar-
mor sind kein Sperrmüll und
müssen über andere Wege ent-
sorgt werden.

Größere Elektrogeräte gehö-
ren nicht überall zum Sperrmüll,
daher sollte man sich vor dem
Abstellen beim zuständigen Ent-
sorger oder der Kommune erkun-
digen. Paragraf 958 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (BGB) legt
fest, dass man sich herrenlose
Dinge aneignen darf.

Dadurch erwirbt man auch das
Eigentum an der Sache. Doch ob-

wohl es dem vorigen Besitzer in
vielen Fällen herzlich egal sein
mag, darf der Passant nicht ein-
fach den heißbegehrten Retro-
stuhl mitgehen lassen. Das hat
gleich zwei Gründe: Zum einen
sieht der Sperrmüll vielleicht so
aus, aber ist nicht „herrenlos„.
Der Müll ist vom Vorbesitzer zum
Zwecke der Entsorgung der Müll-
abfuhr überlassen worden und
diese ist somit rechtlich gesehen
der neue Besitzer. Zum anderen,
weil die Sortierung dadurch
durcheinanderkommt. In vielen
Kommunen ist das Mitgehenlas-
sen von Sperrmüll eine Ord-
nungswidrigkeit, die eine Ermah-
nung oder Bußgelder nach sich
ziehen kann. Sollte der Vorbesit-
zer nicht wollen, dass etwas mit-
genommen wird (wie bei etwa
Geschäftsakten), kann es sogar
zu einer Anzeige kommen. Sollte
man die eine Kommode doch un-
bedingt haben wollen, so fragt
man lieber den Vorbesitzer. Pro-
blematischer sieht es allerdings
aus, wenn man nicht aus rein pri-
vatem Interesse, sondern zu ge-
werblichen Zwecken Sperrmüll
mitnimmt. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen gibt es unter
www.arag.de/service/infos-und-news/
rechtstipps-und-gerichtsurteile/
heim-und-garten
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Es ist wichtig, dass die Notruf-
nummern für Notfälle freige-

halten werden FOTO: SABINE VAN

ERP/PIXABAY

Da das Thema Sperrmüll kommunale Sache ist, macht jede
Gemeinde ihre eigenen Regeln FOTO: MANFREDRICHTER/PIXABAY

Verordnung zur Änderung der Rechtsverordnung über das 
 Landschaftsschutzgebiet „Höcherberg-Westrich“

Auf Grund der §§ 12, 13 Absatz 6 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 
S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287), wird die 
Rechtsverordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Höcherberg-Westrich“ vom 28.09.1977, zu-
letzt geändert durch Verordnung zur Änderung der Rechtsverordnung vom 15.01.2008, geändert:

§1 Änderung des Geltungsbereiches
§ 2 Absatz 2 der Rechtsverordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Höcherberg-Westrich“ wird 
durch folgenden Absatz ersetzt:

„(2) Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes verläuft wie folgt:
Im Norden beginnend an der Landesgrenze zwischen Rheinland–Pfalz und dem Saarland, 
südlich des Geisberges an der sogenannten Römerstraße entlang der Gemarkungsgrenze 
zwischen Krottelbach und Herschweiler–Pettersheim in östlicher Richtung folgend bis zum 
Schnittpunkt mit der L 352. Von hier folgt sie der L 352 über Krottelbach bis zur Einmündung 
der L 355, dann in südöstlicher Richtung dieser folgend bis zur Brücke über den Klingbach 
(Gemarkung Kübelberg, Flst. 479). Den Bachlauf einschließend folgt sie dem Klingbach (Ge-
markung Kübelberg, Flst. 1086) in Richtung Südwesten. Nach ca. 150 Metern schließt sie den 
südlich des Klingbach verlaufenden Grasweg (Gemarkung Kübelberg, Flst. 1073, 1087, 1089) 
mit ein und folgt diesem bis zur Zufahrt der Klingbachmühle (Flst.1091). Dieser folgt sie dann 
in südlicher Richtung bis zur Einmündung in die K 4. Der Kreisstraße in westlicher Richtung 
folgend biegt sie direkt vor der Ortslage von Schmittweiler nach Südosten in den vorhan-
denen Wirtschaftsweg (Gemarkung Schmittweiler, Flst. 426 und 427, Gemarkung Kübelberg, 
Flst. 1051) ab und folgt diesem bis zum Höhenweg (Fuchsbergweg, Gemarkung Schmittweiler, 
Flst. 467/1). Von dort folgt sie dem Höhenweg für etwa 400 m bis zur Grenze des Flurstücks 
442 Gemarkung Schmittweiler. Dann dem Grenzverlauf Flurstück 442 im Osten, Norden und 
Westen folgend bis erneut zum Höhenweg Flurstück 467/1. Dieser wird in Verlängerung des 
Grenzverlaufs (unter Aussparung einer kleinen Eckfäche des Wegs Flurstücks 446) gequert. 
Die Grenzlinie wird dann über das Grundstück 1032/1 hinweg verlängert, bis sie auf die öst-
liche Grenze dieses Grundstücks stößt und setzt sich dann entlang dieser Grenze fort. Am süd-
lichsten Grenzpunkt trifft sie auf einen Feldwirtschaftsweg (Gemarkung Kübelberg, Flst. 1031), 
dessen Verlauf sie an der Westgrenze bis zum südlichsten Punkt nach Süden und anschließend 
entlang der Südgrenze nach Nordosten bis zur Kreuzung mit Wegeparzelle Flurstück 1033, 
Gemarkung Kübelberg folgt. Am Kreuzungspunkt der beiden Feldwirtschaftswege verläuft sie 
entlang der Westgrenze der Wegeparzelle nach Südosten bis zum südlichsten Grenzpunkt des 
Flurstücks 1033. Von dort verläuft sie in gedachter waagrechter Linie von West nach Ost, bevor 
sie auf den südwestlichsten Grenzpunkt von Flurstück 1022 (Gemarkung Kübelberg) trifft. Von 
dort folgt sie dem Feldwirtschaftsweg (Gemarkung Kübelberg Flst. 1023) bis zur Einmündung 
zum Sportplatz, wo sie entlang der Flurstücksgrenze des Flurstücks 1024 (Gemarkung Kübel-
berg) gegen den Uhrzeigersinn verläuft. Im Südosten trifft sie auf einen Fahrweg (Flst. 1010/1, 
Gemarkung Kübelberg), dessen westlichen Grenzverlauf sie in südwestlicher Richtung folgt. 
Am südlichsten Grenzpunkt trifft sie auf die B 423 (Gemarkung Kübelberg, Flst. 1006) und folgt 
dieser nach Südwesten bis zur Landesgrenze, dann entlang der Landesgrenze bis zum Aus-
gangspunkt (Gemarkungsgrenze Krottelbach/Herschweiler–Pettersheim). Die umgrenzenden 
Straßen gehören nicht zum Landschaftsschutzgebiet.“

§ 2 Inkrafttreten
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Kusel, 07. April 2021

Kreisverwaltung Kusel -Untere Naturschutzbehörde-

gez.

Otto Rubly  
Landrat


